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Zum Ende des alten Jahres bedanke ich mich

bei allen Bürgerinnen und Bürgern

für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünsche ein friedvolles und besinnliches

Weihnachtsfest im Kreise der Familie.

Hoffen wir weiterhin darauf, dass es ein

gutes neues Jahr 2021 wird.

Sylvia Hartung

Bürgermeisterin
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Rufnummern und Öffnungszeiten

Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen
Tel.:  ......................................................................................036922-245-0
Fax:  .................................................................................. 036922-245-500
E-Mail:
Internet:

info@gerstungen.de
www.gerstungen.de
www.facebook.com/Gerstungen

Bürgerservicebüro Gerstungen
Markt 13
Montag ................................................... geschlossen oder nach Vereinbarung
Dienstag  ...................................................... 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Mittwoch  ................................................ geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................................. 09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00
Freitag  .................................................................................  09.00 - 12.00

Bürgerbüro  .....................................................................  036922-245-210
Einwohnermeldeamt ........................................................  036922-245-212
Ordnungsamt  ..................................................................  036922-245-221
Friedhofsverwaltung  .......................................................  036922-245-812
(nur dienstags 09.00 - 12.00 Uhr!)
Bürgerservicestelle Marksuhl
Bahnhofstraße 1
Montag ........................................................ 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Dienstag  ................................................. geschlossen oder nach Vereinbarung
Mittwoch  ................................................ geschlossen oder nach Vereinbarung
Donnerstag  .................................................. 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
Freitag  ................................................... geschlossen oder nach Vereinbarung

Einwohnermeldeamt ........................................................  036922-245-213
Friedhofsverwaltung  .......................................................  036922-245-812
(nur donnerstags 14.00 - 18.00!)

Rathaus Gerstungen
Wilhelmstraße 53
Montag ....................................................................................  geschlossen
Dienstag  ................................................ 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  .................................................................................  geschlossen
Donnerstag  ............................................ 09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  ............................................................................ 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit der Bürgermeisterin Sylvia Hartung
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter:  .................  036922-245-101

Standesamt  ....................................................................  036922-245-241
Liegenschaftsverwaltung  .................................................  036922-245-421
Wohnungsverwaltung  ......................................................  036922-245-602
Bauverwaltung  ...............................................................  036922-245-401
(Standort Wilhelmstraße 45)

Ortsteilbürgermeister Marksuhl - Heiko Ißleib
jeden letzten Montag im Monat  ............................................16.00 - 18.00 Uhr
im Schloss Marksuhl
telefonisch erreichbar unter  ....................................................  0173-9734112

Ortsteilbürgermeister Lauchröden - Uwe Müller
jeden 1. Montag im Monat  ...................................................17.30 - 19.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus

Ortsteilbürgermeisterin Oberellen - Caterina Körner
jeden 1. Mittwoch im Monat  ............................................... 17.30 - 18.30 Uhr
Friedensteinstraße 44

Ortsteilbürgermeisterin Unterellen - Annemarie Rimbach
jeden 1. Donnerstag im Monat  .............................................17.00 - 18.00 Uhr
Pfarrgasse 35

Ortsteilbürgermeisterin Neustädt - Veronika Führer
jeden 2. Mittwoch im Monat  ................................................17.00 - 18.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Sallmannshausen - Jens Schwedes
donnerstags  ......................................................................15.00 - 17.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Eckardtshausen - Dieter Scheuch
jeden 1. Dienstag im Monat  .................................................18.00 - 19.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Wolfsburg-Unkeroda - Holger Fuß
jeden 1. Mittwoch im Monat in einer ungeraden Woche
im Dorfgemeinschaftshaus  ...................................................17.00 - 18.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister in Förtha - Frank Michalowski
telefonisch erreichbar unter  ....................................................  0163-2027887

Ortsteilbürgermeister von Burkhardtroda - Uwe Rodeck
telefonisch erreichbar unter  ....................................................  03925-90700

Sprechzeiten Eigenbetrieb Gemeindewerke Gerstungen
Wilhelmstr. 45, 99834 Gerstungen
Tel. ............................................................................................ 036922-245-711
Dienstag  .........................................................09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .....................................................09.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag  .....................................................................................09.00 - 12.00 Uhr

Wasser/Abwasser - Bereich Gemeinde Gerstungen
Herr Biehl  ....................................................................................  0175-1849264
Herr Trümper  ................................................................................  0170-7816570
Herr Golle  ..................................................................................  0151/61368143

Herr Ziehn Büro:  .......................................................  036922/245703
Mobil:  ........................................................ 0160/5320608

Wasser/Abwasser - Bereich ehem. Gemeinde Marksuhl
und ehem. Gemeinde Wolfsburg-Unkeroda

Herr Kallenbach Büro:  .......................................................  036922-245702
Mobil:  ......................................................  0151-16048960

Bereitschaft für Wasser/Abwasser
(nach Dienstende in Notfällen)  ..................................................... 036922/245-701

Grünschnittannahmestelle Gerstungen
ab 1. April bis letzten Samstag vor Totensonntag
Samstag  ...................................................................................09.00 - 13.00 Uhr

(Bauhof, Grünflächen etc.)
Tel. Büro Grün & Service .............................................................. 036922-245-821
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Gerstungen  .............................  036922-245-897
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Eltetal  ....................................  036922-245-898
Bereitschaftstelefon Bereich Bauhof Marksuhl/WUK  .......................... 036922-245-899

Bibliothek Gerstungen  .................................................................  036922-31669

E-Mail: info@bibliothekgerstungen.de
Internet www.bibliothek.gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag  ....................................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  .............................................................................. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  ......................................................  09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr

Bibliothek Marksuhl  ................................................................... 036922-245-252

E-Mail: bibliothek-marksuhl@gerstungen.de
Öffnungszeiten:
Montag ....................................................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ..............................................  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Werratalmuseum Gerstungen  ........................................................  036922-31433
Sophienstraße 4

E-Mail: museum@gerstungen.de
Tel. 036922 245-261
Während der Wintermonate geschlossen.
Besichtigungen u. Führungen sind außerhalb der Öffnungszeiten  
nach Vereinbarung möglich.

Burgmuseum Ruine Brandenburg

Das Gelände der Ruine Brandenburg lädt ein zum Verweilen und Erkunden.
Das Burgmuseum in der Kemenate kann momentan coronabedingt leider nicht geöffnet 
werden.
Die Schlossverwaltung ist erreichbar unter der 0176-56958352.

E-Mail: info@die-brandenburg.de
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Die Praxis Dipl.-Med. Sander ist zu folgenden Zeiten wegen Urlaub  
geschlossen.

17./18.12.2020
28. - 31.12.2020

Dipl.-Med. Thea Schulz, FÄ für Allgemeinmedizin
Am Ehmesberg 31, Oberellen
Tel. 036925-61428

Die Arztpraxis von Frau Thea Schulz  
in Oberellen schließt  

zum 30. Dezember 2020!

Dr. med. Klaus Büchner, FA für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 14, Marksuhl
Mobil: 0171/2160937
Tel.: 036925/60327

Dr. med. Stefan Katzmann, Dr. med.  
Ute Katzmann - Fachärzte für Allgemeinmedizin
Lindenstraße 24, Wolfsburg-Unkeroda
Tel.: 036925/61488

Die Praxis Dr. Katzmann ist vom 24.12. - 31.12.2020 geschlossen

Bereitschaftsdienste der Zahnärzte
Zentrales Notdiensttelefon ............................................116 117

Dr. med. dent. Birgit Baldofski
Großgasse 25, Oberellen,  .................................. Tel. 036925-61316
Dr. med. dent. Wolfgang Baldofski
Wilhelmstraße 78, Gerstungen  ............................Tel. 036922-20217
Dr. med. dent. Michael Haas
Schillerstr. 1, Gerstungen  ..................................Tel. 036922-20208
Zahnarztpraxis Michael Höch
Berkaer Straße 5, 99837 Berka/W.,
OT Herda .........................................................Tel. 036922-20885
Zahnarztpraxis Annette Schößler und Heidi Kaiser
Schwanengasse 1, Berka/Werra  ...........................Tel. 036922-20344
Zahnarztpraxis Dr. Daniela Bode
Mühlwiese 2, Förtha ..........................................Tel. 036925-90885
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Johannes Neubauer
Bahnhofstr. 32, Marksuhl ....................................Tel. 036925-60292

Bereitschaftsdienste der Apotheken

Storchen-Apotheke Gerstungen Tel.: 036922-2670
Apotheke im Riete Marksuhl Tel.: 036925-60490
Hessen-Apotheke Obersuhl Tel.: 06626-8011
Schwan-Apotheke Berka/Werra Tel.: 036922-2410
Glückauf-Apotheke Heringen Tel.: 06624-359
Brücken-Apotheke Heringen Tel.: 06624-92220
Der Dienst beginnt um 08.00 Uhr des genannten Tages
und endet 08.00 Uhr des folgenden Tages.

Bereitschaftsdienst

Freitag, 11. Dezember Glückauf-Apotheke
Samstag, 12. Dezember Hessen-Apotheke
Sonntag, 13. Dezember Hessen-Apotheke
Montag, 14. Dezember Storchen-Apotheke
Dienstag, 15. Dezember Brücken-Apotheke
Mittwoch, 16. Dezember Schwan-Apotheke
Donnerstag, 17. Dezember Glückauf-Apotheke
Freitag, 18. Dezember Apotheke im Riete
Samstag, 19. Dezember Storchen-Apotheke
Sonntag, 20. Dezember Storchen-Apotheke

Wichtige Rufnummern und Öffnungszeiten
Polizei Notruf  ...............................................................110
Polizei-Sprechstunde im Rathaus Gerstungen
KOBB, zu den Sprechzeiten  ................................036922 41103
Dienstag  ....................................................16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ................................................10.00 - 12.00 Uhr

Feuerwehr Notruf  .........................................................112
Ortsbrandmeister T. Rommert  ...........................0151-25202438
Wehrführer Gerstungen R. Rychlick  ................... 0176-14444332
Wehrführer Untersuhl St. Rudloff  ......................  036922-37961
Wehrführer Neustädt G. Taubert  ........................  036922-29068
Wehrführer Lauchröden M. Bartossek  ....................01742717390
Wehrführer Oberellen St. Poppe  ........................  0172-2864556
Wehrführer Marksuhl A. Schulz  ........................ 0176-54570539
Wehrführer Förtha T. Rommert  ......................... 0151-25202438
Wehrführer W.-Unkeroda D. Rauscher  ................ 0152-28412026
Wehrführer Unterellen S. Kümpfel  .....................  0160-2297496

Gasversorgung
Thüringer Energienetze
Entstörungsdienst Erdgas  ..................................0800 6861177
Internet: www.thueringer-energienetze.com

Gasversorgung für  
Förtha, Eckardtshausen u. Wolfsburg-Unkeroda
OHRA-Energie GmbH - Entstörungsdienst  ................03622-6216

Störstelle der TEN (Stromversorgung) .............0361-7390-7390

Bereitschaftsdienste

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
bundesweit erreichbar über die: .....................................116 117
Bei lebensbedrohlichen Zuständen: .......................................112

Wilhelmstraße 76 („Spitze“)

HNO Praxis

Frau Dr. med. Galina Vogt
Facharzt für HNO-Heilkunde
Tel.  ....................................................................036922-428376

Praxis für Gynäkologie

Frau Dr. med. Dana Kaufmann-Frietsch
Fachärztin für Frauenheilkunde
Tel.  ....................................................................036922-428371

Praxis für Hauterkrankungen/Allergien

Frau Iljana von Buttler
Fachärztin für Hauterkrankungen/Allergien
Tel. .....................................................................036922-428375

Marcus Barth, FA für Allgemeinmedizin 
und manuelle Medizin / Chirotherapie
Wilhelmstraße 76, Gerstungen,
Tel.: 036922-439139

Dipl.-Med. Sander, FÄ für Allgemeinmedizin
Bahnhofstr. 32, Marksuhl
Tel. 036925-60496
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Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), und des § 2 der Thürin-
ger Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO) vom 26. 
Oktober 2019 (GVBl. 2019 S. 457) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Gerstungen am 12.11.2020 die nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1
Grundsatz

Die Aufwandsentschädigung wird nur für ehrenamtliche Tätigkeit  
gewährt.

§ 2
Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 154,00 Euro, die sich aus 100,00 Euro Grundbetrag 
und 54,00 Euro Zuschlag (6,00 Euro je Ortsteilwehr) zusammensetzt.
(2) Wehrführer erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 60,00 Euro Grund-betrag und für jedes Fahrzeug der Klasse 
1 (<= 3,5 t) 2,50 Euro; der Klasse 2 (> 3,5 t <= 7,5 t) 5,00 Euro; der 
Klasse 3 (> 7,5 t) 7,50 Euro, jedoch höchstens 170,00 Euro.
(3) Jugendwarte erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 45,00 Euro Grund-betrag und für die Gruppe der Stärke 1 
(> 5 <= 10 Kinder) 3,00 Euro; Stärke 2 (> 10 < = 20 Kinder) 6,00 Euro; 
Stärke 3 (> 20 Kinder) 9,00 Euro, jedoch höchstens 130,00 Euro.
(4) Gerätewarte erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 45,00 Euro Grundbetrag und für jedes Fahrzeug der Klasse 
1 (<= 3,5 t) 2,00 Euro; der Klasse 2 (> 3,5t <= 7,5 t) 3,00 Euro; der 
Klasse 3 (> 7,5 t) 4,00 Euro, jedoch höchstens 150,00 Euro.
(5) Gemeindewarte (u. a. für die Alarm- und Einsatzplanung, für die 
Bedienung, Wartung und Pflege der Informations- und Kommunikati-
onsmittel, für die statistische Datenerfassung, für den Sicherheitsbe-
auftragten der Feuerwehren, für den Atemschutz) erhalten eine monat-
liche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 Euro,
(6) Die Vertreter der Positionen nach Abs. (1) und (2) erhalten je-
weils die Hälfte des für die Position vorgesehenen Betrages (§ 6 Abs. 
6 ThürFwEntschVO). Nimmt der jeweilige Vertreter die Aufgaben des 
Vertretenen zeitweise voll wahr, so richtet sich die Aufwandsentschä-
digung nach § 6 Abs. 7 ThürFwEntSchVO.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.12.2019 in Kraft.

Gerstungen, den 4. Dezember 2020
gez.
Sylvia Hartung
Bürgermeisterin

Die Satzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Wartburgkreises vor-
gelegt. Mit Schreiben vom 03.12.2020, eingegangen am 03.12.2020, 
wurde der sofortigen Bekanntmachung gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 Thür-
KO zugestimmt.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können 
gegenüber der Gemeinde Gerstungen geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche 
Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr geltend gemacht, so 
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gerstungen, den 4. Dezember 2020
gez.
S. Hartung
Bürgermeisterin

Förderrichtlinie Sport und Kultur  
in der Gemeinde Gerstungen
Nachfolgend veröffentlichen wir die am 12. November 2020 im Gemein-
derat beschlossene Vereinsförderrichtlinie für die gesamte Gemeinde. 
Diese tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Bis dahin gelten die jeweils alten Richtlinien bzw. Antragsformulare 
fort.

Montag, 21. Dezember Brücken-Apotheke
Dienstag, 22. Dezember Schwan-Apotheke
Mittwoch, 23. Dezember Glückauf-Apotheke
Donnerstag, 24. Dezember Apotheke im Riete
Freitag, 25. Dezember Hessen-Apotheke
Samstag, 26. Dezember Brücken-Apotheke
Sonntag, 27. Dezember Glückauf-Apotheke
Montag, 28. Dezember Schwan-Apotheke
Dienstag, 29. Dezember Glückauf-Apotheke
Mittwoch, 30. Dezember Apotheke im Riete
Donnerstag, 31. Dezember Hessen-Apotheke

Bundesweiter Apotheken-Notdienst
Informationen zu diensthabenden Apotheken erhalten Sie unter der 
kostenlosen Rufnummer:

0800-0022833.

Tierärztliche Versorgung
Tierarztpraxis Jan Börner
Am Bach 86 A, Untersuhl  .................... Tel. 036922-20509 o. 31700
www.tierarztpraxisboerner.de

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, 6. Januar 2021 (12 Uhr)

Nächste Erscheinung

Freitag, 15. Januar 2021

Redaktion Amtsblatt, Tel. 036922/245-202
E-Mail: wz@gerstungen.de

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Gerstungen hat in seiner  
Sitzung am 12.11.2020 die
Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Eh-
renbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die 
ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen wer-
den, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen sowie  
deren Ortsteilwehren
beschlossen. Gemäß § 21 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) veröffentlichen wir 
die Satzung im Amtsblatt der Gemeinde Gerstungen Nr. 25/2020, Er-
scheinung am 11.12.2020.

Gemeinde Gerstungen, den 04.12.2020
gez.
Sylvia Hartung
Bürgermeisterin

Satzung zur Thüringer  
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO)

Satzung
zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die

Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen,
die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden,

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gerstungen  
sowie deren Ortsteilwehren

vom 4. Dezember 2020
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Für die Durchführung von Jahreshauptversammlungen, nicht gewinn-
bringenden Veranstaltungen bzw. wenn die Nutzung weder einen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgt noch die Erzielung von Einnahmen im 
Vordergrund steht, erfolgt die Nutzungsüberlassung gemeindeeigener 
Liegenschaften grundsätzlich mietfrei, soweit keine geeigneten eige-
nen Räume zur Verfügung stehen. Eventuelle Nebenkosten (Betriebs-
kosten) sind grundsätzlich entsprechend der Benutzungsordnung mit 
Entgeltverzeichnis für öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Gers-
tungen bzw. anderen Nutzungsbestimmungen zu entrichten. Die Ne-
benkosten sind nicht nach dieser Richtlinie förderfähig (Eigenbetei-
ligung).
Über die kostenfreie Nutzung entscheidet auf Antrag der Ortsteilrat, 
in dessen Ortsteil sich der Gemeinschaftsraum befindet, im Kernort 
Gerstungen die Bürgermeisterin/der Bürgermeister[1].
Die Details zur jeweiligen Nutzung werden in einer Nutzungsvereinba-
rung einzelvertraglich festgelegt.
2.1.2 Nutzung gemeindeeigener Sportstätten, -räume, - plätze
Die kommunalen Sportstätten,-räume und-plätze können zu Trainings- 
und Wettkampfzwecken und zu sportlichen Veranstaltungen zur Ver-
fügung gestellt werden, sofern andere gemeindliche Interessen nicht 
entgegenstehen. Gemeindliche Veranstaltungen und der Bedarf von 
Einrichtungen der Gemeinde (z. B. Kindergärten) haben Vorrang vor 
Vereinsveranstaltungen und dem Bedarf von Vereinen. Nutzungsbe-
rechtigt sind insbesondere Schulen und Kindergärten im Gebiet der 
Gemeinde Gerstungen und ortsansässige Sportvereine. Dritten kann auf 
Antrag (formlos) eine Benutzung gestattet werden. Die Benutzungs-
zeiten für die einzelnen Sportstätten werden durch den zuständigen 
Fachbereich festgesetzt. Für gemeinnützige Sportvereine erfolgt die 
Nutzungsüberlassung grundsätzlich kostenfrei. Die Details zur jewei-
ligen Nutzung einschließlich der Regelungen zu den Betriebskosten 
werden in einer Nutzungsvereinbarung einzelvertraglich festgelegt.
Die Gemeinde Gerstungen stellt den Sportvereinen zur Pflege des Spor-
trasens jährlich einen Betrag pro m² in Form von Sach- oder Geldleis-
tungen zur Verfügung. Weiteres wird einzelvertraglich festgelegt.
Der Förderung der Sportvereine gegenübergestellt werden von der Ge-
meinde aufgebrachten Aufwendungen für Pflege und Unterhaltung des 
Spielrasens im abgelaufenen jeweiligen Jahr.
2.2 Finanzielle Förderung (Bezuschussung)
2.2.1 Allgemeine Bezuschussung
Die Gemeinde Gerstungen kann nach Maßgabe des Haushalts finanzi-
elle Förderung für die gemeinnützigen Vereine, Verbände und andere 
Gemeinschaften zur Absicherung einer qualitativ hochwertigen Ver-
einsarbeit nach folgenden Prioritäten gewähren:
1. Förderung der von den Vereinen nicht beeinflussbaren Kosten für

- Kosten der Aus- und Weiterbildung von Kursleitern, Übungslei-
tern, Schiedsrichtern und anderen Funktionsträgern, soweit die 
begünstigten Personen ihren Wohnsitz in Gerstungen haben,

- Honorare für Übungsleiter und Lehrer sowie Referenten ein-
schl. Fahrtkosten und Ähnlichem (gedeckelt auf max. 3.000 € 
förderfähige Kosten),

- Schiedsrichterausbildung, -gebühren und –fahrtkosten (pau-
schal);

- Startgebühren für sportliche und andere Wettkämpfe, Ausschei-
de und Treffen;

- Schaffung materiell-technischer Voraussetzungen (Kauf von 
Instrumenten, Noten, Spiel- und Sportgeräten, Kostümen, 
Sportbekleidung, Ausstattungen, werterhaltende Maßnahmen 
(soweit nicht nach 2.2.5 förderfähig);

Die Förderhöhe nach Ziff. 1 beträgt maximal 30% der nachgewie-
senen förderfähigen Ausgaben.

2. Für Kinder- und Jugendsportgruppen sowie adäquate Vereinsab-
teilungen werden die unter Ziff. 1 genannten Kosten zu maximal 
60 % erstattet. Das Gleiche gilt für Kosten zur Absicherung der 
Teilnahme an Wettkämpfen in der obersten Landesklasse oder auf 
vergleichbarem Niveau, soweit die begünstigten Personen ihren 
Wohnsitz in Gerstungen haben.
Geeignete Maßnahmen zur Mitgliederwerbung können bis zu einem 
Betrag von 100 € jährlich zu 100% gefördert werden.

3. Der nach Berücksichtigung des nach 2.2.2 benötigten Betrages und 
Abzug der aus Ziff. 1 und 2 ausgereichten Fördermittel verbleiben-
de Betrag (FM) der im Haushaltsplan des jeweiligen Haushaltsjah-
res veranschlagten Summe wird zur Erstattung von Betriebskosten, 
außer in den Fällen nach 2.1.1 und 2.1.2 (einzelvertragliche Ver-
einbarungen) nach folgender Berechnung aufgeteilt:
FM(V) = FM / Summe BK * BK(V)
[1] Die erlassenen Mieteinnahmen/Nutzungsgebühren werden auf das Budget nach § 45 Abs. 6 
ThürKO angerechnet und somit gedeckt.

Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens, des Sports und 
der Kultur in der Gemeinde Gerstungen

Präambel
In der heutigen Gesellschaft steigt die Bedeutung einer sinnvollen 
Beschäftigung in der Freizeit. Sowohl Sport als auch kulturelle Betä-
tigungen in der Gemeinschaft befördern sozialen Zusammenhalt sowie 
die Verbundenheit zur Wohnsitzgemeinde.
Mit dieser Richtlinie soll das entsprechende gesellschaftliche Engage-
ment in Vereinen, Verbänden und anderen Gemeinschaften gewürdigt 
werden. Sie dient als Grundsatzpapier für die materielle und immateri-
elle Unterstützung der unterschiedlichen Vorhaben unter Berücksichti-
gung des besonderen Beitrages für das gesellschaftliche Leben und die 
Attraktivität der Gemeinde Gerstungen.
Besondere Bezuschussung können alle Aktivitäten erfahren, deren In-
halt zugunsten von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet ist.

1. Allgemeine Bestimmungen
Die Gemeinde Gerstungen fördert gemeinnützige Vereine, Verbände und 
andere Gemeinschaften, die
· ihren Sitz bzw. ihren Wirkungskreis in der Gemeinde Gerstungen 

haben,
· allen interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemein-

de offenstehen,
· einen aktuellen Nachweis aus dem Vereinsregister erbringen, dass 

sie ein eingetragener Verein (e. V.) oder ein selbstständiges Mit-
glied eines registrierten Dachverbandes sind.
Ortsgruppen überregional wirksamer Vereine stehen dem gleich.

· die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nachweisen,
· ein geregeltes, aktives Vereinsleben auf kulturellem, sozialem oder 

sportlichem Gebiet belegen, regelmäßige Beiträge von ihren Mit-
gliedern erheben und/oder/sowie

· den Nachweis erbringen, sich aktiv um Drittmittel (Spenden, För-
dermittel usw.) bzw. eigene Einnahmen bemüht zu haben.

Vereinsförderung setzt eine angemessene Eigenbeteiligung voraus.
Vom Gebot der Gemeinnützigkeit sowie den vorstehenden Vorausset-
zungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn der Förderge-
genstand den Zielen der Richtlinie entspricht. Eine Förderung wird in 
der Regel nicht gewährt, wenn eine ausreichende Unterstützung durch 
Dritte gegeben ist. Die Entscheidung über die Förderwürdigkeit trifft 
dann der Kultusausschuss.
1.1 Art und Umfang
Art und Umfang der Unterstützung leiten sich aus den örtlichen Gege-
benheiten, den kommunalpolitischen Erfordernissen sowie der Haus-
haltssituation der Gemeinde Gerstungen ab. Die Förderung ist eine 
freiwillige Leistung der Gemeinde nach Maßgabe dieser Richtlinie, ein 
Rechtsanspruch besteht nicht. Doppelförderungen durch die Gemeinde 
Gerstungen für den gleichen Zweck dürfen nicht erfolgen.
1.2 Nichtgewährung
Eine Förderung wird nicht gewährt, solange die Gemeinde gegenüber 
der/dem Antragstellenden offene öffentlich-rechtliche oder privat-
rechtliche Forderungen hat, die fällig und durchsetzbar sind.
Antragsteller müssen nach Ziel und Betätigung erkennen lassen, dass 
sie das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und insbeson-
dere die darin verankerten Grundrechte anerkennen. Eine Förderung 
wird ausgeschlossen, wenn erkennbar ist, dass der Antragsteller ras-
sistische und fremdenfeindliche sowie rechts- oder linksradikale Ziele 
verfolgt.

2. Arten und Gegenstände der Förderung
Die Förderung im Sinne der Richtlinie kann in Form von Sachleistungen 
oder als finanzielle Zuwendung erfolgen.
2.1 Gewährung von Sachleistungen
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt die Gemeinde Gerstungen 
die Aktivitäten ihrer Vereine, Verbände und anderer Gemeinschaften 
mit Sachleistungen (z. B. Überlassung und Unterhaltungsleistungen 
kommunaler Sportstätten bzw. von Räumlichkeiten oder Plätzen, Un-
terstützung bei der Schaffung technischer Voraussetzungen für Ver-
anstaltungen sowie fachliche Unterstützung über die Verwaltung der 
Gemeinde bei der Lösung anstehender Aufgaben (z. B. Beantragung 
von Fördermitteln u. ä.).
2.1.1 Nutzung gemeindeeigener Gemeinschaftsräume
Gemeindeeigene Gemeinschaftsräume, Grundstücke oder Gebäude kön-
nen den Vereinen, Verbänden und anderen Gemeinschaften zur Nut-
zung überlassen werden, soweit keine politischen oder in diesem Sinne 
meinungsbildenden Aktivitäten beabsichtigt sind sowie keine anderen 
Interessen entgegenstehen.
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1. Die Vereine, Verbände und anderen Gemeinschaften erhalten 
für jeden zu betreuenden, förderungsberechtigten Heranwach-
senden einen Betrag von jährlich 2,00 €. Ist ein Heranwach-
sender innerhalb eines Vereins in mehreren Abteilungen aktiv, 
so kann er nur einmal berücksichtigt werden. Die Förderung ist 
für die Jugendarbeit im Verein zu verwenden.
Die Beantragung erfolgt formlos oder Formular unter Abgabe 
einer Liste mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift)

2. Die Gemeinde Gerstungen fördert Aktivitäten der örtlichen 
Vereine, Verbände und anderen Gemeinschaften, die diese mit 
Kindern und Jugendlichen durchführen.
Die Förderung der aktiven Arbeit erfolgt anhand von „Übungs-
einheiten“. Für die Förderung steht nach Abzug des Förder-
betrages nach Ziff.1 und 3 ein Festbetrag zur Verfügung, der 
gleichmäßig nach der Anzahl der durchgeführten „Übungsein-
heiten“ verteilt wird.
(Festbetrag: Anzahl der Übungseinheiten aller Vereine = Auszah-
lungsbetrag je Übungseinheit)
Erläuterung: Eine Übungseinheit ist eine in der Gruppe un-
ter Anleitung durchgeführte Beschäftigung mit dem Ziel, die 
Kompetenzen und Interessen der Kinder und Jugendlichen im 
Sinne des Vereins zu entwickeln und dann förderfähig, wenn 
an ihr mindestens 5 Kinder oder Jugendliche im Alter von 3 
bis 18 Jahren während einer Zeit von mindestens 1,5 Stunden 
teilgenommen haben.
Die Antragsunterlagen sind vollständig einzureichen. Sie be-
stehen aus
· dem Antragsformular gemäß Anlage 1,
· Teilnehmerlisten gemäß Anlage 2
· ggf. Terminlisten gemäß Anlage 3.
Die Beantragung muss bis spätestens 30.01. eines Jahres für 
das vorangegangene Jahr erfolgen. Die Auszahlung der För-
dermittel erfolgt bei Vorliegen eines genehmigten Haushaltes 
im 2. Quartal des auf den Anmeldezeitraum folgenden Haus-
haltsjahres.

3. Gefördert werden kann außerdem die Teilnahme an Wander-
fahrten, Zeltlagern oder sonstigen Ferien- und Urlaubsmaß-
nahmen in festen Einrichtungen, an denen mindestens 5 Kin-
der bzw. Jugendliche teilnehmen. Beihilfen hierzu können im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel in einer Höhe von 2,00 € 
pro Tag und teilnehmenden Kind/Jugendlichen bis zur Dauer 
von 5 Tagen gewährt werden. Bei allen Maßnahmen muss sich 
der antragstellende Veranstalter angemessen beteiligen.
Die entsprechende Antragstellung (formlos) ist bis zum 15.11. 
eines Jahres für das Folgejahr möglich. Sie muss bei der Ge-
meinde unter Angabe von Zeit, Art und Dauer, Ort und voraus-
sichtlicher Teilnehmerzahl erfolgen.
Nach Durchführung der Maßnahme ist bis 4 Wochen danach 
ein Abschlussbericht mit kompletter Teilnehmerliste mit Na-
men, Anschrift, Geburtsdatum und Unterschrift der Teilnehmer 
sowie der entstandenen Kosten vorzulegen.

2.2.4 Projektförderung
Ein Projekt ist eine zeitlich begrenzte, thematisch festgelegte Maß-
nahme. Diese kann ein Gesamtprojekt sein oder sich auf ein Teilprojekt 
in einer Gesamtmaßnahme beziehen. Folgende Voraussetzungen sind 
für eine Projektförderung zu erfüllen:
· Der Antragssteller ist verpflichtet, einen Finanzierungsplan vor-

zulegen, welcher neben der Antragssumme den Eigenanteil sowie 
Drittmittel berücksichtigt.

· Fördermöglichkeiten sind auszuschöpfen.
· Die Gesamtfinanzierung des Projektes muss gesichert sein.
· Der Antragsteller muss die Gewähr für eine ordnungsgemäße Pla-

nung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung des Vorhabens 
leisten.

· Die Antragstellung hat generell immer vor Beginn des Projektes 
zu erfolgen.

Werden von den förderberechtigten Vereinen, Verbänden und sonstigen 
Gemeinschaften Maßnahmen und Veranstaltungen durchgeführt, die 
gemäß § 2 ThürKO im öffentlichen Interesse liegen und dem Gemein-
wohl dienen und den Veranstaltern keine Gewinne bringen (sonstige 
Projekte), können Anträge auf Zuschüsse gestellt werden. Über die 
Höhe des Zuschusses entscheidet hierbei prinzipiell der Kultusaus-
schuss
(Einzelfallentscheidung).

[2] Darüber und über Zuschüsse zu weiteren Jubiläen entscheidet der jeweilige Ortsteilrat, im Kernort Ger-
stungen die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Die erlassenen Mieteinnahmen/ Nutzungsgebühren und 

Zuschüsse werden auf das Budget nach § 45 Abs. 6 angerechnet und somit gedeckt.

FM: zur Verteilung zur Verfügung stehender Betrag

FM(V): auf einen Verein entfallender Förderbetrag

BK(V): anerkannte Betriebskosten des einzelnen Vereins.

Als „Betriebskosten“ (BK) sind folgende Kostengruppen zu ver-
stehen:
- Mieten, Mietpauschalen, Pachten
- Grundsteuern
- Wasser, Abwasser
- sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung
- Strom
- Rasen- und Grünanlagenpflege
- Straßenreinigung, Müllentsorgung
- Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Haftpflicht).

Die Antragstellung erfolgt auf der Grundlage der Ausgaben im voran-
gegangenen Kalenderjahr bis zum 31.03. des laufenden Kalenderjahres 
unter Vorlage von Kopien der Auszahlungsbelege. Es sind die von der 
Gemeinde bereitgestellten Vordrucke zu verwenden.
Für Anschaffungen über 500,00 € ist die Vorlage von Angeboten (je-
weils 3 Angebote) notwendig. Die Auszahlung erfolgt durch die Ver-
waltung bis spätestens 30.11. eines Haushaltsjahres auf das Vereins-
konto. Die Fördermittel dürfen nur für Ausgaben, die dem Vereinszweck 
dienen, verwendet werden. Nicht förderfähig ist die Bewirtung von 
Vereinsmitgliedern oder Gästen.
2.2.2 Jubiläen, überörtliche Veranstaltungen und sonstige Be-
darfsfälle

1. Den Vereinen kann auf Antrag (formlos) bei Vereinsjubiläen fol-
gender Zuschuss aus gemeindlichen Mitteln bewilligt werden:
· bei 25- jährigem Vereinsjubiläum 75,00 €
· bei 50- jährigem Vereinsjubiläum 150,00 €
· bei 75- jährigem Vereinsjubiläum 225,00 €
· bei 100- jährigem Vereinsjubiläum 300,00 €
· bei 125- jährigem Vereinsjubiläum 375,00 €
· bei 150- jährigem Vereinsjubiläum 450,00 €
darüber hinaus jeweils im Abstand von 25 Jahren 500,00 €
Die Zuwendung kann auch in Form einer Sachleistung (z. B. Mie-
terlass) erfolgen.[2]
Die Anträge sind bis zum 15.08. eines Jahres für das nächste Jahr 
zu stellen.

2. Über den Zuschuss von Ortsteiljubiläen wird im Bedarfsfall geson-
dert entschieden im Rahmen der Haushaltsplanung. Die Anmel-
dung des Bedarfs muss frühzeitig, spätestens bis zum 30.6.des 
Vorjahres des Jubiläums erfolgen.

3. lm Einzelfall kann als Ausnahmeregelung ein Zuschuss für beson-
dere nicht vorhersehbare Belastungen gewährt werden. Mit der 
Antragstellung (ganzjährig) sind der Gemeindeverwaltung der ak-
tuelle Haushaltsplan und die gegenwärtige finanzielle Lage des 
Antragstellers vorzulegen.
Auf Antrag (formlos) entscheidet hierüber die Bürgermeisterin/
der Bürgermeister, ab einer beantragten Förderung von 500 € der 
Kultusausschuss.

4. Über die Gewährung von Zuschüssen zu Ehrenpreisen und Veran-
staltungen von überörtlicher Bedeutung entscheidet auf Antrag 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin.

Dazu und für andere unvorhersehbare Bedarfsfälle verbleiben 10% des 
im Verwaltungshaushalt veranschlagten Budgets für allgemeine Ver-
einsförderung (Bezuschussung).
2.2.3 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit ist eine zentrale Aufgabe, der unter den 
gegebenen gesellschaftspolitischen Strukturen besondere Bedeutung 
zukommt. Dazu bedarf es einer besonderen Förderung durch die Ge-
meinde. Ein entsprechender Betrag wird nach Haushaltslage im Haus-
haltsplan der Gemeinde veranschlagt.
An die Vereine und Vereinigungen werden Mittel für Kinder und Ju-
gendliche bewilligt, wenn neben den allgemeinen Bedingungen (siehe 
oben 1.1) folgende Voraussetzung/en erfüllt sind:

- die/der Heranwachsende, für den die Förderung beantragt wird, 
zum 01.01. des beantragten Zuschussjahres nicht jünger als 3 und 
nicht älter als 18 Jahre ist und den Wohnsitz in Gerstungen hat.
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· Nachweis Gemeinnützigkeit (anhand Kopie des aktuell gültigen 
Freistellungsbescheids des Finanzamtes);

· Nachweis der Höhe des Mitgliedsbeitrages pro Mitglied/pro Monat 
(z. B. Verankerung in Satzung)

Der Antragsteller ist verpflichtet anzuzeigen, wenn
· sich die Finanzierung ändert
· die Finanzierung einer Maßnahme nicht mehr gesichert ist
· der Zuwendungszweck entfällt
· die Vereinsauflösung beschlossen, Insolvenz angemeldet bzw. die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde.
Weitere Anforderungen und Antragsfristen sind der oben aufgeführten 
Auflistung von möglichen Zuschüssen und Förderungen zu entnehmen. 
Anträge, die nach der jeweiligen Frist vorgelegt werden, können nicht 
berücksichtigt werden und werden von der Verwaltung dem Antragstel-
ler ohne Vorlage im Kultusausschuss zurückgesandt.

4. Bewilligungsverfahren
Über die Bewilligung ergeht ein entsprechender Bescheid (2.2.5) bzw. 
eine Benachrichtigung. Darin werden Einzelheiten und Förderbedin-
gungen beschrieben.
Erfolgen Anschaffungen oder Baubeginn vor der Bewilligung, können 
die Zuschüsse versagt werden. Es kann vor der Erteilung eines Beschei-
des durch den Antragsteller ein förderunschädlicher Maßnahmebeginn 
beantragt werden.

5. Verwendungsnachweisverfahren/Rückforderung
5.1 Der Zuschuss darf nur für den bewilligten Zweck verwendet werden.
Für Zuschüsse nach 2.2.5 ist ein prüffähiger Verwendungsnachweis 
unter Vorlage der Rechnungskopien zu erbringen. Näheres regelt der 
jeweilige Zuwendungsbescheid. Im Verwendungsnachweis sind alle Ei-
genleistungen, Einnahmen und Zuschüsse Dritter auszuweisen. Nähere 
Festlegungen sind der oben aufgeführten Auflistung von möglichen 
Zuschüssen und Förderungen zu entnehmen.
Bei Projektförderung nach 2.2.4 ist zusätzlich ein kurzer aussagefä-
higer Abschlussbericht mit Aufstellung der Mittelverwendung, der Ge-
samteinnahmen und Gesamtkosten (Belegkopien) einzureichen. Nach 
Prüfung und Bestätigung der Verwaltung werden etwaige Originalbele-
ge zurückgegeben. Die Auszahlung erfolgt auf das im Antrag angege-
bene Vereinskonto.
5.2 Bei einer zweckentfremdeten Verwendung, unrichtigen Angaben 
oder verspäteter Vorlage des Verwendungsnachweises kann der Zuwen-
dungsbescheid widerrufen und der gewährte Zuschuss zurückgefordert 
werden. Außerdem kann der Zuwendungsempfänger von der Bewilli-
gung weiterer Zuwendungen so lange ausgeschlossen werden, bis der 
Verwendungsnachweis erbracht ist.

6. Schlussbestimmungen
Die Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens, des Sports und der Kul-
tur in der Gemeinde Gerstungen, tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die Richtlinien
· Richtlinie zur Förderung der Vereine, Verbände und Jugendgemein-

schaften der Gemeinde Gerstungen vom 26.04.2005,
· Richtlinie zur Förderung der gemeinnützigen Vereine der Gemeinde 

Marksuhl vom 25.10.2007,
· Förderung der gemeinnützigen Vereine der Gemeinde Marksuhl bei 

der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ab 01.01.2002 außer 
Kraft.

Für alle Förderungen und Zuschüsse, für die im Jahr 2020 ein An-
trag gestellt werden muss, gilt eine einheitliche Antragsfrist bis zum 
15.11.2020.
Die Umsetzung dieser Richtlinie sowie deren Auswirkungen werden 
spätestens nach 2 Jahren evaluiert.
Die Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens und des Sports in der 
Gemeinde Gerstungen wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Ger-
stungen in seiner Sitzung am 12.11.2020 beschlossen.

Gerstungen, den 13.11.2020
gez.
Sylvia Hartung
Bürgermeisterin

Erreichbarkeit der Verwaltung zum Jahreswechsel
Zwischen dem 21. Dezember 2020 und 8. Januar 2021 ist die  
Gemeindeverwaltung coronabedingt eingeschränkt erreichbar.
Bürgerinnen und Bürger, die während diesen Zeitraum einen  
dringenden Termin benötigen, werden gebeten,

diesen bis spätestens zum 18. Dezember 2020 (9 Uhr)  telefonisch 
zu vereinbaren (Tel.: 036922-245-0).

Als sonstige Projekte zählen insbesondere:
· sportliche, künstlerische oder soziokulturelle Projekte, die das Zu-

sammenleben in der Gemeinde fördern und stärken;
· Projekte zur Ausgestaltung von besonderen kulturellen Veranstal-

tungen und sonstigen Höhepunkten, die der gesamten Öffentlich-
keit zugänglich sind und nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt sind;

· Förderung für die Ausrichtung von überregionalen Meisterschaften 
(internationale Wettkämpfe und Turniere) sowie Ausstellungen, 
kulturelle Veranstaltungen aus Anlass eines Vereinsjubiläums oder 
städtepartnerschaftliche Aktivitäten.

Der Zuschuss für sonstige Projekte beträgt maximal 50% des förderfä-
higen Gesamtaufwandes, jedoch nicht mehr als 2.000 €. Die Anträge 
sind bis zum 15.08. eines Jahres für das nächste Jahr zu stellen. Dem 
Antragsformular ist eine Projektbeschreibung beizufügen. Nach Pro-
jektdurchführung ist ein Abschlussbericht mit Aufstellung der Mittel-
verwendung, der Gesamteinnahmen und Gesamtkosten (Belegkopien) 
vorzulegen. Bei Abweichungen zum Antrag und den Förderbedingun-
gen können Mittel zurückgefordert werden.
2.2.5 Förderung baulicher Maßnahmen und Investitionen
Die Gemeinde unterstützt bauliche Maßnahmen an vereinseigenen und 
überlassenen Räumen, Gebäuden und Grundstücken für Sport, Kultur 
und Freizeit. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
im Vermögenshaushalt können auf Antrag der Vereine, Verbände und 
Gemeinschaften Zuschüsse für Bau- und andere Investitionsmaßnah-
men gewährt werden, deren Förderfähigkeit vor Inangriffnahme an-
erkannt worden ist. Die Gemeinde behält sich eine Priorisierung vor.
Die Höhe der Zuschüsse beträgt bei einer Gesamtinvestition
• bis 2.500 EUR 30 %
• ab 2.500 EUR 25 % (beschränkt auf maximal 2.500,00 € Zuschuss).
Investitionszuschüsse sind unter Verwendung der vorgegebenen For-
mulare zu beantragen.
Der Antragssteller ist verpflichtet, einen Finanzierungsplan mit Kos-
tenvoranschlägen und Angeboten, welcher neben der Antragssumme 
den Eigenanteil sowie Drittmittel berücksichtigt.
· Fördermöglichkeiten sind auszuschöpfen.
· Antragsteller haben zumutbare Eigenleistungen zu erbringen und 

nachzuweisen.
· Die Gesamtfinanzierung des Projektes muss gesichert sein.
· Der Antragsteller muss die Gewähr für eine ordnungsgemäße Pla-

nung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung des Vorhabens 
leisten.

· Die Antragstellung hat generell immer vor Beginn des Projektes 
zu erfolgen.

Die Anträge sind bis zum 15.08. des laufenden Jahres für das nächs-
te Jahr zu stellen. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist den 
Mitarbeitern der Bauverwaltung der Gemeinde der Zutritt zur Baustelle 
zu gestatten.
Bei Gewährung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen erfolgt unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der 
Geldmittel. Über die Bewilligung ab einer Förderhöhe von 500,- € (Ge-
samtinvestition ab 1501 €) entscheidet der Kultusausschuss.
Bis zu einer Förderhöhe von 500 € entscheidet der jeweilige Ortsteilrat, 
im Kernort Gerstungen die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. [3]

[3] Die Fördersumme wird auf das Budget nach § 45 Abs. 6 ThürKO angerechnet und somit gedeckt.

3. Antragsverfahren
Anträge auf Unterstützung, Förderung und Zuschüsse gemäß dieser 
Richtlinie sind bei der Gemeindeverwaltung formlos bzw. für Förderung 
nach
2.1.1 Nutzung gemeindeeigener Gemeinschaftsräume
2.2.1 Allgemeine Bezuschussung
2.2.3 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
2.2.4 Projektförderung
2.2.5 Förderung baulicher Maßnahmen und Investitionen
auf den dort oder der Website der Gemeinde Gerstungen erhältlichen, 
aktuellen Antragsformularen einzureichen.
Mit der Einreichung des Antrages/der Anträge erkennt der Antragsteller 
die Voraussetzungen und die Regelungen dieser Richtlinie in vollem 
Umfang an.
Alle Zuschüsse sind schriftlich zu beantragen und müssen vom Vorsit-
zenden des Vereins, Verbandes oder sonstigen anerkannten Gemein-
schaft unterschrieben sein.
Der Antrag/die Anträge auf Zuschüsse und Förderungen muss/müssen 
aus folgenden Inhalten bestehen:
· formloses Antragsschreiben bzw. vollständig ausgefüllte Antrags-

formulare;
· aktueller Registerauszug aus dem Vereinsregister;
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Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebiets und einer notwendi-
gen Flexibilität während der Trassenbesichtigung ist es leider nicht 
möglich, jeden Eigentümer und Nutzungsberechtigten direkt vor dem 
Betreten ihrer Wege/Grundstücke einzeln über die Trassenbesichtigung 
zu informieren.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der Kartierungsarbeiten 
stehen Mitarbeiter der TransnetBW GmbH zur Verfügung:
TransnetBW GmbH
Tel.: 0800 3804701
E-Mail: suedlink@transnetbw.de

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die 
Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zustän-
digkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt 
und der Konverter in Baden-Württemberg.

Stellenausschreibung
Im Rahmen der Neubesetzung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Reinigungskraft (m/w/d)
gesucht.
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden. 
Eine flexible Arbeitszeitgestaltung kann orientiert an den dienstli-
chen Erfordernissen vereinbart werden. Die Einstellung erfolgt be-
fristet für ein Jahr mit der Option auf anschließende unbefristete 
Weiterbeschäftigung.
Die Aufgabenbereiche umfassen die Reinigung der gesamten 
Büroräumlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Gerstun-
gen, Wilhelmstraße 45 sowie die der Büroräumlichkeiten des Bür-
gerservice-Büros, Markt 13, in Gerstungen.
Darüber hinaus sollen im Vertretungsfall die Reinigungsarbeiten 
in den anderen Räumlichkeiten der Gemeinde Gerstungen über-
nommen werden.

Anforderungen:
• Flexibilität, Einsatzfreude und Bereitschaft zur Arbeit in den 

Früh- oder Abendstunden
• Zuverlässigkeit und eigenständige Aufgabenerledigung
• Führerschein Klasse B und PKW
• Organisation der Lagerbestände
• Belastbarkeit

Das bieten wir:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen des öf-

fentlichen Dienstes
• die Vergütung erfolgt nach TVöD

Nähere Informationen zu den Stellen erhalten Sie von Herrn Rich-
ter unter 036922 245 200 oder per E-Mail: personal@gerstungen.
de

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung.
Senden Sie diese bitte bis zum 18.12.2020 an:

Gemeindeverwaltung Gerstungen
Personalamt
Wilhelmstraße 53
99834 Gerstungen

Gern können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (als PDF-Datei) 
an personal@gerstungen.de senden

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher fachlicher und 
persönlicher Eignung bevorzugt.

Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
geschickt werden. Reichen Sie daher bitte keine Originale ein. Soll-
ten Sie eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, 
legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 
Andernfalls werden die Bewerbungsunterlagen nach Ablauf von 
sechs Monaten nach Bewerbungsschluss vernichtet. Kosten aus 
Anlass der Bewerbung und des Vorstellungsgesprächs, insbeson-
dere Reisekosten, werden nicht erstattet.

Gemeinde Gerstungen
Die Bürgermeisterin

SuedLink: Ankündigung von Kartierungen und Tras-
senbesichtigungen in der Gemeinde Gerstungen
Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH und TenneT TSO 
GmbH planen in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen den Bau 
der erdverlegten Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Am 30.10.2020 
hat die Bundesnetzagentur die Bundesfachplanung für den Abschnitt 
D von SuedLink in Thüringen nach § 12 Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz (NABEG) abgeschlossen. Im Zuge des in Kürze anschließenden 
Planfeststellungsverfahrens finden Kartierungsarbeiten sowie Trassen-
besichtigungen statt. Die biologischen Kartierungen dienen der Ermitt-
lung und Erweiterung der Datengrundlage, um die Vereinbarkeit des 
Gesamtvorhabens mit dem Natur- und Artenschutz zu prüfen. Die ge-
wonnenen Daten und deren fachliche Bewertung sind Bestandteil der 
sogenannten Unterlagen nach § 21 NABEG. Die Trassenbesichtigungen 
dienen der Planung wichtiger Voruntersuchungen im Zuge des Planfest-
stellungsverfahrens, u.a. der Prüfung der Notwendigkeit weiterer fau-
nistischer und floristischer Kartierungen sowie von Baugrunduntersu-
chungen. Mit den geplanten Kartierungen und Trassenbesichtigungen 
ist keine konkrete Festlegung für einen Leitungsverlauf verbunden.

Umfang der Kartierungsarbeiten
Die Kartierzeiträume orientieren sich an den verschiedenen Lebenszy-
klen der Fauna und Flora. Auch Art und Umfang der Kartierungen sind 
abhängig von der Art bzw. Artengruppe, die kartiert wird und können - 
je nach Artengruppe - in Form von Begehungen und Sichtbeobachtun-
gen, aber auch durch das Ausbringen von Lockstöcken oder Hand- und 
Kescherfängen erfolgen.

Informationen zu den Kartierungsarbeiten
Für die Kartierungen ist es erforderlich, land- oder forstwirtschaftlich 
genutzte, private und öffentliche Wege und im Einzelfall Grundstücke 
zu betreten und / oder zu befahren. In der Regel werden sie zu Fuß 
durchgeführt und dauern - je nach Ziel der Kartierung - zwischen 15 
Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag.
Umfang der Trassenbesichtigungen
Bei den Trassenbesichtigungen ermitteln wir Umweltdaten, Informa-
tionen über Kreuzungspunkte sowie die örtlichen Gegebenheiten mit 
Blick auf geografisch und geologische Gesichtspunkte.

Informationen zu den Trassenbesichtigungen
Die Trassenbesichtigungen werden durch Kleingruppen von zwei Perso-
nen mit normalen Pkws durchgeführt. Diese benutzen öffentliche Wege 
und befahren Privatwege oder begehen Privatgrundstücke nur dort, 
wo es unbedingt notwendig ist. Bei den Trassenbesichtungen werden 
keine besondere Geräte eingesetzt, sondern lediglich fotografische 
Aufnahmen und Notizen angefertigt.

Eventuelle Schäden
Durch die Kartierungsarbeiten sowie Trassenbesichtigungen werden im 
Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 
Flurschäden kommen, werden diese durch die TransnetBW GmbH bzw. 
durch die von ihr beauftragten Firmen zeitnah beseitigt oder entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen angemessen entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden 
den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten 
als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.
Die Kartierungsarbeiten erfolgen in der Gemeinde Gerstungenim Zeit-
raum von 4.1.2021 bis 31.12.2021.
Die Trassenbesichtigungen erfolgen im Zeitraum von 4.1.2021 bis 
26.2.2021.
Die von den Kartierungsarbeiten betroffenen Grundstücke ergeben sich 
aus den Flurstücklisten und den zugehörigen Planunterlagen. Mit den 
Trassenbesichtigungen ist innerhalb des durch die Bundesnetzagentur 
festgelegten 1000-Meter-breiten Leitungskorridors auf dem Gemeinde-
gebiet zu rechnen. Dieses ist ebenfalls ausgelegten Planunterlagen zu 
entnehmen.
Die jeweiligen Unterlagen liegen am Auslageort der Gemeinde Ger-
stungen zur öffentlichen Einsicht aus: Gemeinde Gerstungen, Haut-
pamt, Herr Richter, Wilhelmstraße 53, 99834 Gerstungen. Falls Sie 
Einsicht in die Unterlagen nehmen möchten, treten Sie bitte in 
telefonischen Kontakt (036922 245-101). Bitte tragen Sie am 
Auslageort eine Mund-Nase-Bedeckung.
Mitarbeiter der TransnetBW GmbH oder von ihnen beauftragte Firmen 
informieren die von den genannten Maßnahmen berührten Eigentü-
mern und Nutzungsberechtigten zusätzlich schriftlich, sofern im Rah-
men der Kartierungen temporäre Installationen (z. B. Nistkästen oder 
Lockstöcke) ausgebracht werden.
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Amtliche Informationen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
hell erleuchten in diesen Tagen die Fenster und Vorgärten, die Stra-
ßen und Plätze im vorweihnachtlichen Glanz. Die Lichter sollen uns 
in der dunklen Jahreszeit froh stimmen und das Gefühl der Vorfreude 
auf die anstehenden Festtage in unsere Herzen tragen.

Doch in diesem Jahr ist etwas anders. Über allem liegt eine gespens-
tische Ruhe - nirgendwo gibt es Weihnachtsmärkte mit Marktständen 
und Schaustellern, es fehlt der Duft von Bratwurst und Glühwein. Die 
Fenster der Gaststätten bleiben dunkel - kein Gänseessen und keine 
Weihnachtsfeiern im Kreis von Freunden, Kollegen oder im Verein.

Selbst die für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger so wich-
tigen Weihnachtsnachmittage müssen ausfallen, das gemütliche Mit-
einander findet nicht statt.

Niemand hätte geglaubt, dass ein solches Szenario einmal wahr 
wird. Ein Virus gefährdet weltweit Leben und wir müssen entschie-
den dagegen angehen!

Es ist an uns, an jedem einzelnen, dazu mit allen Kräften beizutra-
gen - auch wenn der Verzicht auf Nähe und Gemeinsamkeit hart und 
schmerzhaft ist. So kann Distanz zu einem Geschenk werden, weil 
man eben nicht angesteckt wird oder, andersherum, das Virus eben 
nicht weitergibt. Was kann eine größere Gabe sein als Gesundheit?

Die Situation erfordert Selbstdisziplin. Gleichzeitig aber gibt sie uns 
die Chance für Ideen und Initiativen, wie es uns gelingen kann, 
unsere Nächsten und Liebsten über die räumliche Entfernung hin zu 
erreichen, zu erfreuen und zu beglücken.

Daher möchte ich Ihnen allen danken - denen, die auf neue Art und 
Weise Möglichkeiten finden, anderen Menschen Freude zu bereiten 
sowie all jenen, die die Kraft und Geduld aufbringen, Abstand zu 
halten und die Beschränkungen zu akzeptieren. Sie sind die wahren 
Helden!

So kann die Ruhe in der diesjährigen Vorweihnachtszeit auch posi-
tiv gesehen werden, weniger Hektik und Vorbereitungsstress, dafür 
mehr Besinnlichkeit und Achtsamkeit im engeren Kreis der Familie 
und Freunde. Lassen Sie niemanden allein, reden Sie miteinander, 
und wenn es per Telefon oder als modernere Variante mit Bild mittels 
Skype oder ähnlicher Dienste ist!

Unser besonderer Dank richtet sich in dieser Zeit vor allem an die 
Menschen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, 
Gesundheitsämtern und vielen anderen Einrichtungen an vorderster 
Front gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie kämpfen - oft 
unter Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit!

Wie wir alle hoffe auch ich, dass die gemeinsamen Anstrengungen 
sowie die entwickelten Impfstoffe dem Schrecken bald ein Ende be-
reiten und das nächste Jahr wieder unter einem glücklicheren Stern 
steht.

Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche, besinnliche Weihnachtszeit 
und für das kommende Jahr 2021 an erster Stelle Gesundheit und 
natürlich Glück!

Ihre Bürgermeisterin
Sylvia Hartung

„Geweiht sei dieses Haus zur Stund´“

Ein kleines Tannenbäumchen schmückt seit dem 3. Dezember 2020 den  
Dachstuhl des Neubaus auf dem Gerstunger Marktplatz neben dem  
Bürgersaal „Zum Rautenkranz“.

Mit seinem Richtspruch überbrachte Zimmermeister Linhose „Segen“ für 
das neu entstandene Gebäude: „Mögen Einklang und Zufriedenheit hier 
drinnen herrschen alle Zeit!“
Im Frühjahr haben die Bauarbeiten für die Wiederbebauung der Baulücke 
neben dem Bürgersaal „Zum Rautenkranz“ begonnen. Das entstehende 
Wohn- und Geschäftshaus soll sich künftig in das historische Markten-
semble einpassen.
Zu Beginn ihrer Rede betonte Bürgermeisterin Sylvia Hartung, dass der Anfang des Projektes kein leichter war. Schwierigkeiten bestanden an-
fänglich mit der Bodenbeschaffenheit. So dauerte es einige Wochen, bis sich erste Geschoss zeigte. Für das barrierefreie Ladengeschäft war es 
erforderlich, dass man das Kellergeschoss über vier Meter tief in den Boden einbringen musste.
Bauherrin ist die gemeindliche Gerstunger Wohnungsbau GmbH, die die Investitionen und Bautätigkeiten in Eigenregie abwickelt.
Während der Bauarbeiten am neuen „Rautenkranz“ (Markt 13) entdeckten Fachleute den äußerst betrüblichen Zustand des Gebäudes Markt 11. 
Der unumgängliche Abriss des Vorderhauses des alten Rautenkranzes gefährdete damals die Standsicherheit des Gebäudes nebenan (Markt 11)  
dermaßen, dass eine Sanierung aus wirtschaftlicher Hinsicht nicht mehr möglich erschien. Das erforderte den Abriss dieses Gebäudes, das ein 
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Ablesung der Hauptwasserzähler
Für die Erstellung der Wasser-/Abwasserverbrauchsabrechnungen 2020 
ist es auch in diesem besonderen Jahr notwendig die Haupt-Wasser-
zähler abzulesen.
Wir bitten den Gemeindebediensteten bzw. den Beauftragten der Ge-
meindewerke Gerstungen zu den unten aufgeführten Zeiten freien 
Zugang zu Ihren Wasserzählern zu gewähren. Die Ableser werden Ihr 
Grundstück selbstverständlich nur mit Maske betreten und alle Hygie-
neregeln bestmöglich einhalten.
Sollten Grundstückseigentümer im genanten Zeitraum nicht zu Hau-
se sein bzw. um den persönlichen Kontakt so gering wie möglich zu 
halten, können die Wasserzählerstände nur während der Dienstzeiten 
unter den Tel.-Nr.: 036922/245 701 und 036922/245 711 übermit-
telt werden.
Außerdem kann eine Meldung per Fax 036922/245 501 oder per 
E-Mail an SSeidel@gerstungen.de erfolgen. Ebenso ist auf der 
Homepage des Eigenbetriebes Gemeindewerke Gerstungen (www.
gemeindewerke-gerstungen.de) unter der Rubrik „Wasserversor-
gung“ die Angabe des aktuellen Wasserzählerstandes möglich.
Sollten Sie dem Ableser eine Nachricht mit dem eigenständig abgelese-
nen Zählerstand auf dem Grundstück hinterlassen, so bitten wir diese 
gut sichtbar anzubringen.
Aus verwaltungstechnischen Gründen können wir nur die Zählerstän-
de berücksichtigen, die uns bis zum 15.01.2021 vorliegen, ansonsten 
müssen die Wasserverbräuche geschätzt werden.

Ablesetermine:
Gerstungen inklusive aller Ortsteile Neustädt, Sallmannshausen, 
Unterellen, Lauchröden und Oberellen

Marksuhl inklusive aller Ortsteile Förtha, Eckardtshausen, Burk-
hardtroda und Lindigshof

Wolfsburg-Unkeroda

21.12.2020 bis zum 08.01.2021 zwischen 9.00 und 20.00 Uhr

Die Ablesung betrifft nur die Hauptwasserzähler als Übergabestelle von 
der Gemeinde. Die Zwischenzähler bzw. Wohnungszähler werden gege-
benenfalls von den Vermietern bzw. Wohnungsverwaltungen abgelesen.
Wir möchten die Halter von Großvieh daran erinnern, die entspre-
chenden Nachweise für 2020 (Bescheide der Tierseuchenkasse) für 
den Abwasserabzug dem Eigenbetrieb ebenfalls bis zum 08.01.2021 
vorzulegen, da diese Mengen sonst nicht in der Abrechnung für 2020 
berücksichtigt werden können.
In der Vergangenheit wurden zunehmend mehr Schwimmbecken/Pools 
mit Trinkwasser befüllt. Bisher wurde kulanter Weise das dafür anfal-
lende Abwasser, soweit es nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt wird, 
auf Antrag abgesetzt.
Grundsätzlich weißen wir darauf hin, dass sämtliche Pools vor dem 
jährlichen Abzug durch einen Mitarbeiter des Eigenbetriebes kosten-
pflichtig auszumessen und abzunehmen sind. Hierfür wird ein Entgelt 
von 25,00 € erhoben. Erst danach kann ein solcher Abzug einmal jähr-
lich gewährt werden.

Die Gemeindewerke Gerstungen wünschen allen Bürgern ein Frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches 
Jahr 2021.

Ihre Gemeindewerke Gerstungen

Der neue Abfallentsorgungskalender „AZZE 2021“ ist da!

Wie uns der AZV mitteilt, wurden bzw. werden in den nächsten Tagen 
die Abfallkalender an alle Haushalte zugestellt.

prägender Bestandteil der nördlichen Marktbebauung war. Auch aus 
städtebaulicher Hinsicht forderte der Denkmalschutz die Schließung 
der entstandenen Baulücke.
Mittlerweile ist ein Rohbau in zweigeschossiger Bauweise mit Teilun-
terkellerung entstanden. Die Bauarbeiten wurden von der Firma EHB 
aus Eisenach durchgeführt. Der Dachstuhl und die Gauben sind ge-
richtet und das Dach wird noch vor Weihnachten dicht sein. Mit dem 
Innenausbau wird im neuen Jahr begonnen. Mitte nächsten Jahres ist 
die Eröffnung des neuen Wohn- und Geschäftshauses geplant.
„Doch am Ende wird alles gut“ freute sich die Bürgermeisterin, sodass 
der historische Marktplatz eine deutliche Aufwertung erfährt, denn 
künftig soll eine Bäckerei mit Imbiss einziehen und eine Außenbewirt-
schaftung auf dem Marktplatz am Storchenbrunnen ist geplant. In der 
Etage darüber sind Gewerbe- bzw. Praxisräume vorgesehen. Die genaue 
Belegung ist noch offen, sodass sich noch interessierte Gewerbetrei-
bende melden können.

Das Ordnungsamt teilt mit

Futterstellen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Beim Bum-
meln durch die Stadt, unter dem Balkon des Nachbarn oder im Gemein-
schaftsgarten sieht man sie: Futterschalen für vermeintlich herrenlose 
Katzen.

Was Sie über das Füttern fremder Katzen wissen sollten:
Füttern verpflichtet:
Unter Bezugnahme auf § 12 Abs. 5 der ordnungsbehördlichen Verord-
nung über die Abwehr von Gefahren in der Gemeinde Gerstungen vom 
02.10.2020 ist das Füttern fremder oder freilebender (herrenloser) 
Katzen verboten. Wer eine herrenlose Katze füttert, der verpflichtet 
sich sowohl für die Fütterung, als auch für Tierarztbesuche und die 
notwendige Kastration.
oder
In vielen Städten und Gemeinden gilt ein allgemeines Fütterungsver-
bot: Es ist Aufgabe des jeweiligen Ordnungsamtes in Zusammenarbeit 
mit dem Tierschutzverein freilebende Katzen zu versorgen und der 
Vermehrung durch Kastrationen entgegenzuwirken. Dazu können auch 
andere Personen beauftragt werden.
Durch die Fütterung an anderen Plätzen werden die Katzen von der 
eigentlichen Futterstelle weggelockt. Somit sind sie nicht mehr auf-
findbar und können nicht kastriert werden.
Durch die Fütterung von Privatpersonen kann nicht unterschieden wer-
den, ob es sich um herrenlose Katzen handelt, oder welche, die ein 
Zuhause haben. Auch diese Katzen kehren seltener oder gar nicht mehr 
nach Hause.
Wie auf dem Bild zu sehen, werden Futterreste nach dem Füttern oft 
nicht weggeräumt. So ziehen sich andere Tiere wie z.B. Ratten und 
Marder herbei.
Viele Katzen werden meist nur aus Mitleid gefüttert. Nicht gemeldete 
Futterstellen begünstigen die Vermehrung von freilebenden Katzen und 
führen zu einer Überpopulation. Die Kastrationen können jedoch aus 
verschiedenen Gründen nicht vorgenommen werden. Dieses Leid lässt 
sich vermeiden.

Was wirklich hilft:
Bitte füttern Sie nicht einfach fremde Katzen.
Melden Sie dem Ordnungsamt zugelaufene Katzen oder Brennpunkte 
mit vielen Katzen, damit die Bestände ordnungsgemäß kontrolliert 
werden können.
Ganz wichtig: Bitte lassen Sie Ihre eigenen Freigänger kastrieren, da-
mit die Katzenpopulation eingedämmt werden kann.

Ihr Ordnungsamt
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len Einschränkungen, bedrückenden Ängsten, besonderen Herausforde-
rungen und einem starken Zusammenhalt.

Wir wünschen allen Kameradinnen, Ka-
meraden, Vereinsmitgliedern sowie deren 
Familien ein gemütliches und entspann-
tes Weihnachtfest sowie ein gesundes 
und gutes neues Jahr und sagen Danke 
für ein vertrauensvolles Miteinander und 
für die Einsatzbereitschaft im zurücklie-
genden Jahr.

Andreas Schulz Jonas Krebs
Wehrführer Vereinsvorsitzender

Weihnachtsbaumsammlung der Jugendfeuerwehr Marksuhl

Liebe Marksuhler,
auch im Jahr 2021 kommt Ihre Jugendfeuerwehr wieder zu Ihnen, um 
Ihren Weihnachtsbaum zu entsorgen!

Am Samstag, den 09.01.2021, werden wir
ab 10.00 Uhr in Marksuhl unterwegs sein,

um die Bäume abzuholen!

Aufgrund der jetzigen Situation findet unser Traditionsfeuer leider 
nicht statt.

Ihre Jugendfeuerwehr aus Marksuhl

Wir gratulieren

... zum Geburtstag
Die Bürgermeisterin übermittelt im Namen der Gemeinde Gerstungen 
die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag:

in Gerstungen
am 11.12. Frau Monika Trümper zum 80. Geburtstag
am 13.12. Herrn Rüdiger Zabel zum 70. Geburtstag
am 20.12. Herrn Reinhardt Nitsche zum 70. Geburtstag
am 22.12. Frau Christa Becker zum 80. Geburtstag
am 23.12. Frau Gisela Naumann zum 75. Geburtstag
am 29.12. Frau Helga Oschmann zum 75. Geburtstag
am 31.12. Frau Margret Herbach zum 80. Geburtstag
in Eckardtshausen
am 20.12. Herrn Erich Kost zum 95. Geburtstag
in Förtha
am 21.12. Gerhard Hanschmann zum 85. Geburtstag
in Marksuhl
am 12.12. Herrn Willi Welke zum 70. Geburtstag
in Oberellen
am 27.12. Herrn Manfred Schäfer zum 70. Geburtstag
in Sallmannshausen
am 20.12. Frau Erna Schollmeier zum 90. Geburtstag
in Wolfsburg-Unkeroda
am 15.12. Frau Christa Schwerdt zum 70. Geburtstag
am 18.12. Frau Dorothea Heß zum 70. Geburtstag
am 20.12. Herrn Dieter Luck zum 70. Geburtstag
am 22.12. Herrn Wolfgang Thrän zum 70. Geburtstag

Der „AZZE 2021“ enthält neben den Abfallterminen wichtige Informa-
tionen zu Änderungen in 2021. So erfolgt die Frühjahrssammlung des 
Grünschnitts nun auch auf Abruf analog der Sperrmüllentsorgung. Die 
Abfuhr ist zu beantragen und erfolgt nach vorheriger Terminmitteilung 
in den Monaten März und April 2021.
Sollte Ihnen bis Ende des Jahres kein Exemplar des „AZZE 2021“ zuge-
gangen sein, sind auch Exemplare in den Bürgerservicebüros (Gerstun-
gen u. Marksuhl) erhältlich.

Natürlich steht der „AZZE 2021“ auch hier als Download unter www.
azv-wak-ea.de bereit.

Nichtamtlicher Teil

Aktuelles

Jahresrückblick Kultur und Freizeit Gerstungen
Das Freibad, das Werratalmuseum und die Gemeinde-Bibliothek mit 
den Standorten Gerstungen und Marksuhl, sind Angebote der Gemeinde 
Gerstungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner.
Wir bieten nun unter dem Überbegriff „Kultur und Freizeit Gerstungen“ 
allen Interessierten die Möglichkeit, sich auf einen Blick über die Frei-
zeitangebote der Gemeinde Gerstungen zu informieren.
Dieses Jahr war auch für uns eine Herausforderung. Es wurden für die 
jeweiligen Gegebenheiten Infektionsschutzkonzepte erstellt, sodass 
alle Einrichtungen öffnen konnten. Die Besucher mussten viel Ver-
ständnis mitbringen. Gerade die Situation im Freibad mit dem Verkauf 
der Jahreskarten war ein großes Streitthema. Die Gemeinde Gerstun-
gen konnte allerdings dadurch die vorgegebene Zugangsbegrenzung 
umsetzen und allen Dauerkartenbesitzern uneingeschränkt den Zugang 
gewähren. Nicht zuletzt dadurch konnte unser Freibad als eines der 
ersten Schwimmbäder pünktlich in die Saison starten.
In der Gemeindebibliothek ging auch einiges voran. Bereits Ende Ja-
nuar trat eine neue Bibliotheks-Benutzungsordnung mit zugehörigem 
Entgeltverzeichnis in Kraft. Seither gelten einheitliche Standards und 
Preise für die Nutzung der beiden Bibliothekseinrichtungen in Gerstun-
gen und Marksuhl. Am Standort Gerstungen wurden der Empfangs- und 
der Kinderbereich umgeräumt, teilrenoviert und nutzerfreundlicher ge-
staltet. Zudem konnten viele schöne neue Medien angeschafft werden, 
die durch die Nutzer schon freudig erwartet wurden. Am Ende des Jah-
res erfolgte nun auch der letzte Schritt auf dem Weg zur gemeinsamen 
Bibliothek, der Zusammenschluss der beiden Bibliotheksdatenbanken. 
Nun bekommen die angemeldeten Nutzer einen neuen Ausweis und 
haben hierdurch die Möglichkeit beide Standorte vollumfänglich zu 
nutzen. Sie können unter anderem Medien unkompliziert entleihen 
und zurückzugeben sowie im Online-Katalog in den Beständen beider 
Standorte stöbern und sich ihre Auswahl zusammenstellen.
Das Werratalmuseum zeigte in diesem Jahr zwei Sonderausstellungen 
zu den Themen „Zweiter Weltkrieg im Werratal - Rückblick einer Regi-
on“ und „Wiedervereinigung im Werratal - Rückblick einer Region“. Es 
erfolgten einige Baumaßnahmen und aktuell werden Teile des Museums 
neu arrangiert. So wird unter anderem in der kommenden Saison der 
Bereich der hiesigen Handwerke um ein „neues“ erweitert. Seien Sie 
gespannt.
Auch in den sozialen Medien ist „Kultur und Freizeit Gerstungen“ ver-
treten. Neben der Facebook Seite sind wir jetzt auch über Instagram 
erreichbar.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns Sie nächstes Jahr wieder 
bei uns begrüßen zu können.

Ihre Kultur und Freizeit Gerstungen Team.

Feuerwehrnachrichten

Freiwillige Feuerwehr Marksuhl
Bald ist Weihnachten. Eine Zeit zum Innehalten, 
Nachdenken, Zurückblicken und besinnlich sein. 
Aber auch eine Zeit, nach vorne zu schauen. Das 
Jahr 2020 war ein außergewöhnliches Jahr mit vie-
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Sonntag, 10. Januar
09.30 Uhr Untersuhl: Gottesdienst zu Epiphanias im Gemeinde-

raum, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst zu Epiphanias im Gemeinde-

raum, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann

Aus unseren Familien
Mit christlichen Trauerfeiern haben wir Abschied genommen:
von Frau Edeltraut Ruppert, geb. Krutz, aus Neustädt unter dem Bi-
belwort: Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie 
leiten und ihnen wieder Trost geben. (Jesaja 57,18),
von Herrn Peter Goecke aus Untersuhl unter dem Bibelwort: Sehet, wie 
freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! (Psalm 34,9) 
und
von Frau Erika Keßler, geb. Engelke, aus Gerstungen unter dem Bibel-
wort: So spricht Gott, der HERR: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 
(Jesaja 43,1).
Zu dem Erinnerungs-Gottesdienst am Totensonntag im Pflegecentrum 
Sonnenschein wurde der heimgerufenen Bewohnerinnen und Bewohner 
des vergangenen Jahres namentlich und mit Kerzen gedacht:

Unsere Verstorbenen ruhen in Frieden und das ewige Licht leuchte ih-
nen!

Pflegecentrum Sonnenschein: Andachten, Gottesdienst, Posaunen-
chor
Am Donnerstag, 3. Dezember spielte der Posaunenchor open air auf 
Abstand vor dem Pflegeheim. Andachten sollen zu Beginn der drei 
Adventsfeiern im Foyer für die drei Wohnbereiche am 15., 16. und 17. 
Dezember stattfinden. An Weihnachten findet Gottesdienst für die Be-
wohnerinnen und Bewohner statt. Den Mitarbeitenden des Hauses und 
Mitwirkenden zur musikalischen Gestaltung wird für die freundliche 
Unterstützung herzlich gedankt!

Gottesdienste in den Weihnachtstagen
Die Christvespern am Heiligen Abend und Gottesdienste zum Weih-
nachtsfest finden in einer sehr besonderen Situation statt. Alle An-
gebote dauern nicht länger als 30 Minuten. Wir sind auf Abstand 
zumeist meditativ zusammen mit Musik und Weihnachtsbotschaft. 
Bitte beachten Sie die Hygieneschutzkonzepte! Dazu gehört die 
AHA-Regel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmas-
ke (Mund-Nasen-Bedeckung) zum Eingang und Ausgang tragen.  
Unsere Kirchenvorstände bitte um Verständnis! Ggf. kann es zu  

Die Einheitsgemeinde Gerstungen hält sich an die geltenden Daten-
schutzverordnungen. Die Veröffentlichung der Altersjubiläen in unse-
rem Amtsblatt „Neue Werra-Zeitung“ kann widersprochen werden. Dazu 
können Sie sich gerne an das Einwohnermeldeamt Gerstungen (Tel. 
036922-245-212) oder Einwohnermeldeamt Marksuhl (Tel. 036922-
245-213) wenden.

Kirchliche Nachrichten

Die Evangelischen Kirchengemeinden Gerstungen, 
Neustädt, Sallmannshausen und Untersuhl

www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de

offene Kirche für Stille, Gespräch oder Gebet: don-
nerstags 15.00-17.00 Uhr in der Kath. Herz-Jesu 
Kirche, Wilhelmstr. 82;

Die Glocken der Katharinenkirche, Erlöserkirche, 
Marienkirche und Rundkirche läuten werktags zum 
kurzen stillen Gebet im Alltag, sowie je sonn-
abends 15 Uhr zum Einläuten des Sonntags.

Sonntag, 13. Dezember (3. Advent)
09.30 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: Gottesdienst, Orgel: 

Kantorin Frau G. Hofmann
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst, Orgel: Kantorin Frau G. Hof-

mann
Sonntag, 20. Dezember (4. Advent)
10.00 Uhr Untersuhl: Konfirmanden-Gottesdienst mit Saxophon 

und Keyboard mit Christian und Marcel Zander aus Ei-
senach

Mittwoch, 23. Dezember
10.00 Uhr Gerstungen: Gottesdienst im Foyer Pflegecentrum,
Donnerstag, 24. Dezember (Heiliger Abend)
14.00 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: Gottesdienst mit Kin-

dern am Heiligen Abend mit Prädikantin Frau Janus, 
Orgel: Herr Janus

15.00 Uhr Erlöserkirche Neustädt: Gottesdienst mit Kindern am 
Heiligen Abend mit Prädikantin Frau Janus und dem 
Posaunenchor Neustädt, Leitung: Herr B. Göpel

16.00 Uhr Rundkirche Untersuhl: Gottesdienst mit Kindern am 
Heiligen Abend; Frau Vajen-Otto zeigt den Film „Weih-
nacht in Untersuhl“ der Kinder des Kinder-Kirchen-
Klubs, Orgel: Frau K. Mosebach

15.00 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Gottesdienst mit Kindern 
I am Heiligen Abend „Fenster zur Weihnacht“, Orgel: 
Frau K. Mosebach)

17.00 Uhr Katharinenkirche Gerstungen: Gottesdienst mit Kindern 
II am Heiligen Abend „Fenster zur Weihnacht“, Orgel: 
Frau K. Mosebach

22.00 Uhr Katharinenkirche: Gottesdienst zur Christnacht mit 
dem Chor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
aus Oberellen, Orgel: Frau A. Stunz

Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)
10.30 Uhr Katharinenkirche: kurzer Weihnachts-Gottesdienst ge-

meinsam mit der kath. Gemeinde, Orgel: Frau A. Stunz
Sonntag, 27. Dezember
10.00 Uhr Erlöserkirche Neustädt: kurzer Weihnachts-Gottes-

dienst, Orgel: Frau A. Stunz
10.45 Uhr Marienkirche Sallmannshausen: kurzer Weihnachts-Got-

tesdienst, Orgel: Frau A. Stunz
Donnerstag, 31. Dezember
14.00 Uhr Rundkirche Untersuhl: Gottesdienst zum Altjahres-

abend, Orgel: Kantorin Frau G. Hofmann
Sonntag, 3. Januar
09.30 Uhr Neustädt: Gottesdienst zu Neujahr im Gemeinderaum, 

Orgel: Frau A. Stunz
10.30 Uhr Gerstungen: Gottesdienst zu Neujahr im Gemeinde-

raum, Orgel: Frau A. Stunz
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27.12. Wohnhaus Jahn Löbichau, OT Ingramsdorf, Superintenden-
tin Dr. Kristin Jahn (ev.)

Gottesdienst im MDR-Fernsehen:
23.12. (17-18 Uhr) 28. Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche 

Dresden

Gottesdienst im ZDF-Fernsehen sonntags 09:30 Uhr:
13.12. St. Rabanus Maurus, Mainz (kath.)
20.12. Wiesbaden (ev.)
24.12. (19:15 Uhr) Ingelheim (ev.)
25.12. Zisterzienserstift Rein (Österreich) (kath.)
27.12. St. Bartholomäus, Fehlheim (kath.)
01.01. (10:15 Uhr) Neujahrsgottesdienst aus der Dresdner Frauen-

kirche (ev.).

Glockengeläut und Gottesdienste an Silvester und zu Neujahr
Kirchenglocken bitten 0.00 Uhr um den Segen für das neue Jahr und 
darum, das vergangene in Frieden loslassen zu können. Die Worte des 
121. Psalms sagen, was an der Schwelle von einem Jahr zum anderen zu 
hoffen ist: “Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.” 
Sie sind zu den Gottesdiensten an Silvester und zum neuen Jahr herzlich 
eingeladen! An der Kirchenorgel der festlich geschmückten Rundkirche 
ist übrigens Kantorin Frau Gisela Hofmann (Marksuhl) zu hören.

Dank und Segenswünsche der Kirchenvorstände
Die Kirchenvorstände danken mit einem herzlichen “Vergelt’s Gott!“ 
allen, die mit ihrer Kirchensteuer, ihrem Gemeindebeitrag und ihrer 
Spende, aber auch mit ihrem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement 
den kirchlichen Dienst in unseren vier Kirchengemeinden ermöglichen! 
Wir hoffen, dass die ausführlichen Berichte in der Werrazeitung über 
die Angebote und Entwicklungen unserer vier Gemeinden das Jahr 2020 
über auf Ihr Interesse gestoßen sind! Bleiben Sie unseren Kirchenge-
meinden gewogen! Wir möchten es mit Martin Luther halten: „Darum 
soll jeder seine Sachen Gott anbefehlen und das, was Er ihm in die 
Hand gibt, fröhlich gebrauchen. Das Zukünftige soll er dem Regiment 
Gottes herzlich anheimstellen.“

Der Weihnachtsstern

Mögt ihr auch in die allerfernste Ferne,
die flimmernde, des Weltenraumes spähn,
ihr könnt nur Sterne, immer neue Sterne,

doch nirgends könnt ihr meinesgleichen sehn.

Ich komme aus der anderen Welt und Zeit
zufolge Gottes deutender Gebärde
und ziehe über Bethlehems Gebreit

und über all die Traurigkeit der Erde.

Denkt nicht, ich wäre schon, ich selbst, das Licht.
Das Licht ist unbegreiflich eins und keins.
Ich bin, der sich im Erdendämmer bricht,

der Schein nur, nur der Widerschein des Scheins,
ein Zeichen nur in dieser Nacht und Stille.

Vielleicht, dass einer, der mich sieht, sich bang
erhebt und aufbricht und aus seiner Fülle

ins Ungewisse geht sein Leben lang.

Manfred Hausmann

Unsere Kirchenvorstände wünschen Ihnen in diesem sehr besonderen 
Jahr Frohe Weihnachten und ein segensreiches, gutes neues Jahr!

Jahreslosung für das neue Jahr 2021: Jesus Christus spricht: Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6,36)

Termine unserer Kirchengemeinden im Internet: https://www.kir-
chenkreis-eisenach-gerstungen.de/gemeinden/gerstungen/

Büro unserer Kirchengemeinden
An der Kirche 6, 99834 Gerstungen
Tel: (03 69 22) 2 02 96,
E-Mail: gerstungen@kirchenkreis-eisenach.de

Terminveränderungen kommen. Seien Sie, ob Gross oder Klein, herzlich 
Willkommen!

Stern über der Krippe
Sei bei den Träumenden.

Das Licht der Weihnachtsfreude
Führt Dich zur Krippe hin

Und schenkt Dir Frieden und Glück.

Annedore Großkinsky

Gottesdienst zur Christnacht um 22:00 Uhr in der Katharinenkirche 
mit Chor und Kirchenorgel
In der Christnacht feiern wir, dass Gott zur Welt kommt. Mit Wort und 
Musik sind wir in der weihnachtlichen Katharinenkirche meditativ 
beieinander. Der Chor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde aus 
Oberellen, Leitung: Frau Anne Hieß (Oberellen) und an der Kirchenor-
gel Frau Anna Stunz (Eisenach) erfreuen mit weihnachtlichen Weisen 
in der Christnacht. Sie sind willkommen! Beginn ist dieses Jahr bereits 
um 22:00 Uhr.

Das Geschenk der Heiligen Nacht

Das Geheimnis der Heiligen Nacht,
welch ein Geschenk,

die altvertrauten Lieder hören,
die Geschichte von Gottes Sohn,
zusammen sein im Lichterglanz

vom Tannenbaum
im Kreise der Lieben,

alle Jahre wieder wird das Alte ganz neu,
wenn Gott uns beschenkt.

Es ist, als falle ein Stern vom Himmel
Mitten ins Herz hinein,
der wärmt und leuchtet

und uns mit Freude erfüllt
und in uns jubeln die Engel,

Friede sei mit Dir,
Gott hat Dich lieb.

Die Advents- und Weihnachtsbotschaft fällt auch zu Hause nicht 
aus
Unabhängig davon, was in diesem Jahr im Advent und zu Weihnachten 
stattfinden kann, die Advents- und Weihnachtsbotschaft fällt nicht 
aus. Sie trägt kein Schild „geschlossen“ um den Hals. Vielmehr ist es 
so, dass sie unter veränderten Umständen auch noch einmal neu und 
anders gehört werden kann so z.B. zu Hause:

Lichtblick Advent/Weihnachten - Gedanken zum Tage auf der Inter-
netseite www.kirchenkreis-eisenach-gerstungen.de:
Interessierte finden hier seit 1. Advent „Gedanken zum Tage“. Das In-
ternetangebot gibt es als Hör- und Lesetexte. Verfasst und gesprochen 
werden sie jeden Tag Lichtblick im Advent und über Weihnachten von 
Mitarbeitern des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen.

Krippenspiel für Kinder und Familien am Heiligabend „Paule und 
das Krippenspiel“ im Fernsehen:
Damit Kinder zu Weihnachten in Corona-Zeiten nicht ganz auf das lieb-
gewordene Ritual verzichten müssen, produzieren Kika und MDR für 
Heiligabend ein „Krippenspiel für die ganze Familie“. Die Kinder- und 
Jugendbuchautorin Kirsten Bole hat dafür die literarische Vorlage ge-
schrieben. So wird als Premiere „Paule und das Krippenspiel“ gezeigt. 
Die Sendezeit ist noch nicht bekannt.

Gottesdienste im Radio MDR KULTUR sonn- und feiertags 10:00 
bis 11:00 Uhr:
13.12. St. Martin Kirchworbis, Pfarrer Markus Hampel (kath.)
20.12. Michaeliskirche Erfurt, Kirchenrat Dr. Thomas Schlegel, 

Stadtmission (ev.)
25.12. Frauenkirche Dresden, Pfarrer Angelika Behnke (ev.)
26.12. Pfarrei Maria Magdalena Leipzig, Pfarrer Thomas Hajek 

(kath.)
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Wenn Sie etwas mehr Ruhe erwarten, seien Sie herzlich ein geladen zu 
den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen sowie zu Silvester 
und Neujahr.
Beachten Sie auch das Angebot der Rundfunk- und Fernsehgottesdiens-
te, die Pfarrer Tittelbach-Helmrich für alle Gemeinden aufgelistet hat.

Aus dem Gemeindeleben:
Fundsache:
Im Haus der Begegnung liegt schon länger ein Kinderrucksack mit ei-
ner Figur aus Ice Age.
Wer ihn vermisst, meldet sich bitte bei Pastorin Sander oder Kantorin 
Hofmann.

Konfirmandenunterricht und Christenlehre:
Neue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Allen eine besinnliche und gesunde Advents- und Weihnachtszeit.

Manchmal kann es kurzfristig zu Änderungen kommen.
Bitte beachten sie auch die örtlichen Aushänge in den Schaukästen

Die besten Wünsche für eine besinnliche Adventszeit und passen Sie gut 
auf sich und Ihre Lieben auf. Vielleicht sehen wir uns an den Weihnachts-
tagen.

Ihre Pastorin Sander

Ev.-Luth. Pfarramt Oberellen

Kirchgemeinden Förtha, Oberellen, Unterellen 
und Lauchröden
Pfarrer Dr. Michael Beyer
Pfarrbüro:
Friedensteinstr. 46, 99834 Gerstungen/ 
OT Oberellen
Privat:
Schulplan 1, 99817 Eisenach/OT Neuenhof
Erreichbar unter: 036925/27533
und im Büro in der Sprechzeit des Pfarrers:
dienstags von 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Am Montag ist der dienstfreie Tag des Pfarrers;
für seelsorgerliche Notfälle ist er natürlich dennoch erreichbar.
Die Kirchrechnerin Frau Anacker ist freitags von 10.00 Uhr - 12.30 Uhr
im Büro des Pfarramtes in Oberellen.
E-Mail: oberellen@kirchenkreis-eisenach.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten:
Sonntag, 13.12.2020 (3. Advent)
09.30 Uhr Gottesdienst/Kirche Oberellen
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/Kirche Förtha
Sonntag, 20.12.2020 (4. Advent)
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/Dreifaltigkeitskirche 

Unterellen
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl/ 

St. Martinskirche Lauchröden
Heiligabend, 24.12.2020
15.00 Uhr Christvesper/Förtha
16.00 Uhr Christvesper/Lauchröden
17.00 Uhr Christvesper/Oberellen
18.00 Uhr Christvesper/Unterellen
1. Weihnachtstag, 25.12.2020
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst/St. Martinskirche Lauchröden
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst/Dreifaltigkeitskirche Unterel-

len
2. Weihnachtstag, 26.12.2020
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst/Kirche Förtha
11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst/Kirche Oberellen

Ev.-Luth. Kirchgemeinden  
des Pfarramtsbereiches Marksuhl-Eckardtshausen
Ev. Pfarramt Marksuhl-Eckardtshausen: Pastorin Sander
Marksuhl, Pfarrgässchen 4, 99834 Gerstungen
Tel. 036925-60334
marksuhl@kirchenkreis-eisenach.de
Montag: freier Tag der Pastorin

Liebe Gemeindemitglieder,
entsprechend der neuen Vereinbarungen zum 
Infektionsschutz ist auch für unsere Gemeinde-
arbeit wieder mit erheblichen Einschränkungen 
zu rechnen.
Bitte beachten Sie daher immer die aktuellen Aushänge in den 
Schaukästen der Kirchgemeinden.
Besondere Hygieneauflagen müssen bei Gottesdiensten weiterhin 
beachtet werden.
Bitte bringen Sie daher immer Ihren Mundschutz mit!!

Sonntag, den 13. Dezember 2020 (3. Advent):
09.30 Uhr Gottesdienst

im Haus der Begegnung in Marksuhl
Donnerstag, den 24. Dezember 2020 (Heiligabend):
Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende der Terminliste!
15.00 bis
19.00 Uhr

geöffnete St.-Hubertus-Kirche in Marksuhl

halbstündlich Videovorführung Krippenspiel
15.00 bis
17.00 Uhr

geöffnete St.-Annen- Kirche in Burkhardtroda

halbstündlich Videovorführung Krippenspiel
16.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer Brehmer

vor dem Gebäude In der Struth 2
17.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer Brehmer

mit Videovorführung Krippenspiel
vor und in der der St.-Matthäus-Kirche Eckardtshau-
sen

Freitag, den 25. Dezember 2020 (1. Weihnachtsfeiertag):
09.30 Uhr Gottesdienst

in der St.-Hubertus-Kirche in Marksuhl
Sonnabend, den 26. Dezember 2020 (2. Weihnachtsfeiertag):
09.30 Uhr Gottesdienst

in der Erlöserkirche Wolfsburg- Unkeroda
Donnerstag, den 31. Dezember 2020 (Silvester):
17.00 Uhr Gottesdienst

im Haus der Begegnung in Marksuhl
Freitag, den 01. Januar 2021 (Neujahr):
15.30 Uhr Gottesdienst

in der Erlöserkirche Wolfsburg- Unkeroda
Sonntag, den 03. Januar 2021:
11.00 Uhr Gottesdienst

in Eckardtshausen, am Lindenplatz 1
14.00 Uhr Gottesdienst

in der St.-Annen- Kirche Burkhardtroda

Hinweise für den Heiligen Abend
In diesem Jahr können wir nicht wie gewohnt in unseren Kirchen am 
Heiligen Abend Christvespern feiern, alles muss in diesem Jahr anders 
verlaufen.
In Marksuhl und Burkhardtroda werden die Kirchen wie oben angege-
ben geöffnet sein. Die Videovorführung eines Krippenspiels, welches 
die Kinder und Konfirmanden der Orte vorbereitet haben, erwartet die 
Kirchenbesucherinnen und -besucher.
Besucher werden jeweils zur vollen und halben Stunde Einlass in die 
Kirche finden.
Wir bitten Sie, über den Nachmittag bzw. Abend verteilt zu den Vor-
führungen zu kommen.
In Wolfsburg-Unkeroda und Eckardtshausen werden wir die Christves-
per im Freien feiern.
Bitte tragen Sie unbedingt Mund-Nasen-Schutz!
Unverzichtbar ist die Registrierung aller Besucher, planen Sie also et-
was Zeit ein oder füllen Sie vorab das dem Gemeindebrief beiliegende 
Blatt aus, das Sie bitte dem Diensthabenden am Einlass übergeben!
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Katholische Kirchgemeinde Gerstungen

Katholischen Christen zur Advent-,  
Weihnachts-(Corona)Zeit: 2020

Donnerstag, den 17. Dezember: 

wie jeden Donnerstag von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr! Wieder ist die Tür 
offen! Macht hoch die Tür......... es 
kommt …...............!

Sonntag, den 20. Dezember, 9.30 Uhr:
Diesen Sonntag: Gottes Botschaft an Menschen: nicht erwartet, ge-
heimnisvoll, wirkungsvoll.

Donnerstag, den 24. Dezember 16.00 Uhr bei unserer Kirche:

im Freien: wir - als die Hir-
ten am Hirtenfeuer lauschen 
der Weihnachtsgeschichte 
nach Lukas
im Gemeindesaal: bereiten 
wir unsere Gaben und Ge-
schenke! Und hören auch die 
Weihnachtsgeschichte!
Oder: Sie bringen etwas 
schon von zu Hause mit - 

eure Bilder oder Gedanken
Dann ziehen alle nacheinander mit dem Erlebten und Gewordenen 
durch die Kirche zu IHM in seiner Krippe

Freitag, den 25. Dezember, 9.30 Uhr am Weihnachtsfeiertag
IHN entdecken in der Eucharistie und Gott für I H N danken!

Samstag, den 26. Dezember 10.30 Uhr in der Katharinenkirche:
Christen Gerstungens gemeinsam mit allen Menschen die kommen,
das Geheimnis von Weihnachten lüften und erleben!

Donnerstag, den 31. Dezember 16.00 Uhr:
dieses ungewöhnliche Jahr - Gott - ist zu Ende und nun? Dafür danken? 
Wir schimpfen und meckern auch! Hältst Du das aus, Gott?

Sonntag, den 3. Januar 2021, 9.30 Uhr:
• die Sternsinger - dieses Jahr: der Segen kommt so: in Ihren Brief-

kasten - wenn gewünscht!

• Lassen Sie es uns wissen!
• In den Briefkasten an unserer Kirche - Sie kennen ihn ja schon! 

Ihre Adresse reicht! Die Boten werden mit dem Segen kommen! 
Garantiert.

• Den Aufkleber bringen Sie dann selber an.

Altjahresabend, 31.12.2020
16.00 Uhr Jahresschlussandacht/Dreifaltigkeitskirche Unterellen
16.00 Uhr Jahresschlussandacht (Chr. Bremer)/Kirche Förtha
17.00 Uhr Jahresschlussandacht/St. Martinskirche Lauchröden
17.00 Uhr Jahresschlussandacht (Chr. Bremer)/Kirche Oberellen
Sonntag, 17.01.2021 (2. So. nach Epiphanias)
09.30 Uhr Gottesdienst (Chr. Bremer)/Gemeinderaum Förtha
11.00 Uhr Gottesdienst (Chr. Bremer)/Kirche Oberellen

Aus unseren Familien
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten am 03.12.2020 in Oberel-
len das Ehepaar Gerda und Hermann Heichel.
Die Kirchengemeinde Oberellen wünscht dem Jubelpaar Gottes Segen 
und viel Gesundheit auf dem weiteren gemeinsamen Weg!

Christlich bestattet wurde in Förtha:
Hermann Stein
Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne; führ uns durch 
das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Lust, die uns erhöht, 
nie vergeht.
  (Christian Knorr von Rosenroth)

Christenlehre (Krippenspielprobe)
Donnerstag, 10.12.2020, 16.00 Uhr/Lauchröden

17.00 Uhr/Unterellen
Donnerstag, 17.12.2020, 16.00 Uhr/Lauchröden

17.00 Uhr/Unterellen
16.00 Uhr/Oberellen
17.00 Uhr/Förtha

Vorkonfirmanden- und Konfirmandenzeit
Bitte Nachrichten in den WhatsApp-Gruppen beachten!

Elternzeit von Pfarrer Dr. Beyer
Vom 01.01.2021 - 31.03.2021 befindet sich Pfarrer Dr. Beyer in El-
ternzeit.
Die Vertretung in dringenden Angelegenheiten hat dankenswerter Wei-
se übernommen:
Pfarrerin Tina Beyer, Neuenhof, Tel.: 036928/90222.

Herzlich grüßt
Ihr
Pfarrer Dr. Michael Beyer

Kapellenstraße 16, 99834 Gerstungen / OT Oberellen
(www.efg-oberellen.de)
Email: info@efg-oberellen.de

Gottesdienste:
- am Sonntag, 13.12.2020 um 10:00 Uhr
- am Sonntag, 20.12.2020 um 10:00 Uhr (im Freien, Treffpunkt Ka-

pellenstraße 16)
- am Heiligabend, 24.12.2020 um 17:00 Uhr - Gemeinsame Christ-

vesper mit der Evangelischen Kirchgemeinde auf dem alten Schul-
hof vor der Kirche

- am Sonntag, 27.12.2020 um 10:00 Uhr

Zum Nachdenken
„Das Wunder der Weihnacht geschieht auch heute überall da, wo Men-
schen ihr Herz öffnen und das Leben hereinlassen.“
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Vereinsnachrichten

ADVENT UND STILLE
Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,

und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke

er VdK-OV Werratal informiert!

Auf Grund der aktuellen Corona-Beschränkungen ist es uns leider nicht 
möglich weitere Veranstaltungen im Rahmen unseres Sensibilisierungs-
angebotes zum Thema BARRIEREFREIHEIT durchführen.
In diesem Zusammenhang haben wir Aktionsmaterial mit dem Buch 
„Käpt´n Kork fliegt davon“ den Kindergärten in Marksuhl, Gerstungen 
und Herda überreicht, damit die Erzieherinnen selbst vorlesen und mit 
den Kindern darüber reden können.

Eine besinnliche, ruhige, angenehme und in diesem Jahr leider 
auch eine etwas andere Weihnachtszeit wünscht der VdK Ortsver-
band Werratal. Bleibt oder werdet gesund.
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2021

Es grüßt der Vorstand des VdK-OV 
Werratal
ov-werratal@vdk.de

AWO-Ortsverein Gerstungen

Für das Jahr 2021 
wünschen wir allen 
viel Gesundheit, 

Glück und Wohlergehen.

GFK - Gerstunger-Fußball-Kulturverein

Liebe Freunde und Weggefährten,
am Ende des alten Jahres möchten wir uns bei allen 
Unterstützern, Besuchern, Interessenten und Be-
fürwortern für Ihr Vertrauen und die gute Zusam-
menarbeit bedanken.
Besonders wichtig ist uns der nochmalige Hinweis 
an alle, die bereits eine Karte für unsere aufgescho-
bene Veranstaltung mit Jürgen Sparwasser besit-
zen. Eure Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit 
und das Event wird sobald wie möglich nachgeholt.
Es heißt, zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr! Darum wünschen 
wir euch Glück, Zufriedenheit und besonders Gesundheit sowie ein gu-
tes Neues Jahr!

Die herzlichsten Weihnachtsgrüße sendet
Der Gerstunger-Fußball-Kulturverein e. V.

Kultur- und Heimatverein Gerstungen e. V.
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Nach etwa einem halben Jahr andauernden Bautätigkeiten auf dem Parkgelände hinter dem Rathaus wurde 
ein moderner Mehrgenerationen-Aktiv-Park in Gerstungen durch viele fleißige Hände geschaffen. 

Hauptziel des Vorhabens war die Neugestaltung der hinteren bisher wenig genutzten Parkfläche mit 
vielfältigen Spielgeräten und Betätigungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Verschiedene Sportgeräte wie ein 
Motorik-Parcours, eine Calistenics-Anlage (Anlage für Eigengewichtsübungen), eine Bein- und Brustpresse

sowie ein Mühle-Spielgerät bieten neben großzügigen Parkbankanlagen, einem Sonnendeck sowie einer 
Holzpergola inmitten des schönen Rathausparkes mit historischem Baumbestand den künftigen Besuchern 

Abwechslung bzw. laden zum Verweilen ein.
Viel Wert legten die Planer darauf, dass Wegeoberflächen unversiegelt bleiben. Darum wurden 

sandgeschlämmte Wegedecken und Holzhackschnitzel als Oberflächenbelag gewählt.
Dem zu 90 Prozent durch Bundes- und Landesmittel (Städtebauförderung) geförderten Bauvorhaben ging 

ein erster Bauabschnitt im vergangenen Jahr - Öffentlicher Parkplatz mit Wohnmobilstellplätzen an der 
Friedhofstraße - voraus.

    Der neue Mehrgenerationen-Aktiv-Park kann ab sofort auf den entsprechend gekennzeichneten
    Bereichen genutzt werden. Grünflächen sollten für die nächsten Monate aufgrund der Neuanpflanzungen 

nicht betreten werden!!! Wir bitten darum besonders die Eltern,
 ihre Kinder darauf hinzuweisen.

Mehrgenerationen-Aktiv-Park 
am Gerstunger Rathaus fertiggestellt

Der Verkauf der Fotokalender GERSTUNGEN 2021 erfolgt in diesem Jahr unter 
Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften im Bürgerbüro(Markt 13) sowie im 
Kaufhaus Fischer zum bisherigen Preis von 12 €

Weihnachtsgrüße der Vereine
Grüße der Gerstunger Feurerwehr zum 

Weihnachtsfest und Jahreswechsel
Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr, das uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt hat.
Gerade deshalb ist es wichtig, am Jahresende einmal zur Ruhe 
zu kommen.

die Feuerwehr Gerstungen und
der Gerstunger Feuerwehrverein wünscht

allen Einwohnern, Kameradinnen und Kameraden
frohe Weihnachten mit besinnlichen Feiertagen,
schönen Geschenken und besonderen Momenten

sowie einen guten Start in ein gesundes, zufriedenes
Jahr 2021.

Auch im neuen Jahr sind wir da, wenn Sie uns brauchen.
Leider können wir das neue Jahr nicht wie gewohnt, mit unse-
rem Hutzelfeuer beginnen. Wir hoffen, dass wir die Pandemie 
bald besiegt haben und dann auch wieder gemeinsam feiern 
können.

Jagdgenossenschaft Gerstungen
Wir wünschen allen Jagdgenossen ein besinnliches Weihnachts-
fest sowie Glück und vor allem Gesundheit für das kommende 
Jahr.

Der Vorstand

ESV Gerstungen
Frohe Weihnachten und ein glückliches und 
gesundes Jahr 2021
Wieder einmal geht ein Sportjahr dem Ende 
entgegen. Leider war das Jahr 2020 von der 
Corona-Pandemie für unser tägliches Leben 
und natürlich auch für den Sport sehr einge-
schränkt.
Dadurch konnten viele sportliche Aktivitäten und Spiele nicht 
stattfinden.
Der Vorstand des ESV Gerstungen möchte sich bei allen Akti-
ven, Trainern und Übungsleitern, den fleißigen Helfern und den 
Sponsoren ganz herzlich bedanken.
Ebenfalls bedanken wir uns für die Unterstützung der Einheits-
gemeinde Gerstungen.
Den Sportlern und deren Familien wünschen wir ein besinn-
liches und friedliches Weihnachtsfest und alles Gute, vor allem 
Gesundheit, für das Jahr 2021.

Der Vorstand des ESV Gerstungen

Der Laden
Dieses Jahr verabschiedet sich „Der Laden“ mit einem stillen 
Schaufenster der Weihnacht. Auch wenn in diesem Jahr die GE-
MEINSAME ZEIT etwas eingeschränkt war, bleiben wir weiterhin 
kreativ, im Moment etwas mehr im stillen Kämmerlein. Aber 
umso mehr und auch bunter und lauter kommen wir wieder - im 
nächsten Jahr, so wenn wir denn dürfen.
Wir wünschen allen eine wunderbare Weihnachtszeit, bleiben 
Sie gesund, behalten Sie sich den Zauber der Besinnlichkeit und 
lassen Sie ein kleines Licht leuchten.

Sabine Quaas  

Allen unseren Sängerinnen und Sängern, ihren 

Familien, allen Vereinsmitgliedern und          

Freunden unseres Gesangvereins 1845 e.V. 

Marksuhl wünschen wir fröhliche und erholsame 

Weihnachtsfeiertage, viel Glück, Gesundheit 

und Wohlergehen zum Start ins neue Jahr. 

 

 
Der Vorstand 

 des Gesangvereins  

1845 e.V. Marksuhl 

Heimatverein
Der Vorstand des Kultur- und Heimatvereins Ger-
stungen wünscht allen Mitgliedern und deren 
Partnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes und glückliches „Neues Jahr“!

Der Vorstand
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Weihnachtsgrüße der Vereine
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Nach etwa einem halben Jahr andauernden Bautätigkeiten auf dem Parkgelände hinter dem Rathaus wurde 
ein moderner Mehrgenerationen-Aktiv-Park in Gerstungen durch viele fleißige Hände geschaffen. 

Hauptziel des Vorhabens war die Neugestaltung der hinteren bisher wenig genutzten Parkfläche mit 
vielfältigen Spielgeräten und Betätigungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Verschiedene Sportgeräte wie ein 
Motorik-Parcours, eine Calistenics-Anlage (Anlage für Eigengewichtsübungen), eine Bein- und Brustpresse

sowie ein Mühle-Spielgerät bieten neben großzügigen Parkbankanlagen, einem Sonnendeck sowie einer 
Holzpergola inmitten des schönen Rathausparkes mit historischem Baumbestand den künftigen Besuchern 

Abwechslung bzw. laden zum Verweilen ein.
Viel Wert legten die Planer darauf, dass Wegeoberflächen unversiegelt bleiben. Darum wurden 

sandgeschlämmte Wegedecken und Holzhackschnitzel als Oberflächenbelag gewählt.
Dem zu 90 Prozent durch Bundes- und Landesmittel (Städtebauförderung) geförderten Bauvorhaben ging 

ein erster Bauabschnitt im vergangenen Jahr - Öffentlicher Parkplatz mit Wohnmobilstellplätzen an der 
Friedhofstraße - voraus.

    Der neue Mehrgenerationen-Aktiv-Park kann ab sofort auf den entsprechend gekennzeichneten
    Bereichen genutzt werden. Grünflächen sollten für die nächsten Monate aufgrund der Neuanpflanzungen 

nicht betreten werden!!! Wir bitten darum besonders die Eltern,
 ihre Kinder darauf hinzuweisen.

Mehrgenerationen-Aktiv-Park 
am Gerstunger Rathaus fertiggestellt

Der Verkauf der Fotokalender GERSTUNGEN 2021 erfolgt in diesem Jahr unter 
Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften im Bürgerbüro(Markt 13) sowie im 
Kaufhaus Fischer zum bisherigen Preis von 12 €

Weihnachtsgrüße der Vereine
AWO Orstverein Gersungen

Die Mitglieder des Kleintierzuchtverein T497 Unterellen e.V. 
wünschen allen Lesern, Sponsoren und Freunden des Vereins 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Besonderen Dank gilt der Gemeinde Gerstungen, der 
Ortsteilbürgermeisterin von Unterellen, der Tankstelle Beck und 
der Firma Schäfer für die jahrelange Unterstützung unserer Ver-
einsarbeit.

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand

Marksuhler Förderverein  
„Groß für Klein“

Liebe Kids,
was für ein verrücktes Jahr… nicht nur die Erwachsenen, auch 
Ihr Kinder versteht die Welt nicht mehr. Viele sind schlecht 
drauf, wir müssen zuhause bleiben, ins Schwimmbad kommt 
man nur mit Jahreskarte - wenn überhaupt - und Nachwuchs-
sportler dürfen nur noch vor der Glotze Training machen. Wir 
tragen dafür jetzt abgefahrene Mund- und Nasenbedeckungen 
und laufen in Pfeilrichtung. Wo ist die Cordula Grün, die uns 
noch ein Jahr zuvor so unbeschwert hat tanzen lassen? Jetzt 
ärgern wir uns stattdessen mit „Corona Komisch“ rum…
Wir vom Förderverein „Groß für Klein“ e.V. haben uns etwas 
überlegt, wie wir euch eine kleine „Freude auf Distanz“ machen 
können.
Und so geht’s:
1. Schneidet die Seite der Zeitung aus
2. Beantwortet die Fragen des Rätsels
3. Bringt den ausgefüllten Zettel am 23. Januar 2021 um 

10:00 Uhr mit zum Edeka Parkplatz in Marksuhl, dort 
haben wir einen Stand für Euch vorbereitet

4. Und sucht euch dort eine kleine Überraschung aus

Wir wünschen allen kleinen und großen Menschen eine besinn-
liche und gesunde Weihnachtszeit.

Euer Förderverein „Groß für Klein“ e.V. (grossfuerklein19@
gmail.com)

Weihnachtsrätsel für Kinder

1. Wann ist Heiligabend?
2. Wie viele Kerzen hat ein Adventskranz?
3. Wie heißen die Heiligen Drei Könige?
4. Warum feiern wir Weihnachten?
5. Wie nennt man die Zeit vor Weihnachten?
6. Wie viele Türchen hat ein Adventskalender?
7. Wie geht es weiter „Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum…?“
8. Was ist am 6. Dezember?
9. Wie wurden die Hirten zur Krippe geführt?
10. Was waren die Geschenke der Heiligen Drei Könige?
11. Was isst man gerne zur Weihnachtszeit?
12. Was ist eine Woche nach Weihnachten?

Theatergruppe Gerstungen e.V.
Wir wünschen allen Mitgliedern, ih-
ren Angehörigen und allen Freunden 
der Theatermuse eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein gesundes, erfolgrei-
ches neues Jahr 2020.

Zu unserer Weihnachtsfeier am 21.12.19 möchten wir alle Mit-
glieder recht herzlich ab 17.30 Uhr in unseren Theaterraum 
einladen.

Der Vorstand

SV Germania Unterellen e.V.
Der Vorstand des SV Germania Unterellen wünscht allen Mit-
gliedern und deren Familien ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest sowie alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit für 2021.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle allen 
Sponsoren und Gönnern für ihre Unterstützung und freund-
schaftliche Verbundenheit zum Verein sagen.

Der Vorstand

Jugend- und Kulturverein   
Untersuhl e.V.

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2021 
wünscht der Jugend & Kulturverein Untersuhl e.V. seinen 
Mitgliedern, der Kirmesgesellschaft Untersuhl, ihren An-
gehörigen und allen Freunden & Bekannten.

Der Vorstand



Ausgabe 25/2020 Amtsblatt »Neue Werra-Zeitung« Seite 18

zialarbeiterin der Schule, den Sozialarbeitern des Sozialraumes Sechs 
des Wartburgkreises und den Lehrern für den gemeinsamen Unterricht 
des Förderzentrums Dorndorf.

Übergabe der Spenden durch die verantwortlichen Lehrer und Klassen-
sprecher an das Kinderhospiz Mitteldeutschland; oben (v. l n. r.) Christi-
ne George, Lutz Schulz, Carolin Gössel; unten (v. l. n r.) Manuel Strube, 
Geri Tamara Arias, Lenia Jäger, Tabea Jäger, Ben Schäfer

Eichelbergschule Berka/Werra

Kreis stellt in Berka/Werra Weichen für die Zukunft

4,5 Millionen Euro werden in die Erweiterung der Schule investiert

Am Freitag, dem 27.11.2020, fand eine Pres-
sekonferenz des Landratsamtes Wartburg-
kreis in der Eichelbergschule Berka/Werra 
statt. Neben den Pressevertretern nahmen 
die Schülervertretung, die Elternvertretung, 
der Schulförderverein, die Bürgermeister der Stadt Werra-Suhl-Tal und 
Gerstungen sowie die Schulleitung an der Veranstaltung teil. Udo Schil-
ling, Vize-Landrat, sagte, es gehe um mehr als nur um die Erweiterung 
der Schule, es geht um die Sicherung der Schulstandorte im Werratal. 
Die Regelschule Berka/Werra soll mit der Investition auf lange Sicht 
gestärkt werden. Der Kreis investiert in den nächsten zwei Jahren 4,5 
Millionen Euro in die Schule. Vorgesehen ist ein Neubau neben dem 
jetzigen Schulgebäude mit Multifunktionsraum (Aula und Speiseraum), 
5 Klassenräumen, kompletter Schulverwaltung sowie genügend Rück-
zugs- und Aufenthaltsorte für die Schüler. Der Neubau wird mit dem 
vorhandenen Schulgebäude verbunden. Im Zuge der Erweiterung wird 
auch der 1974 errichtete Altbau saniert.
Beide Gebäude können dann behindertengerecht mit einem Fahrstuhl 
erreicht werden.
Die beiden anwesenden Bürgermeister Rene Weisheit, Stadt Werra-
Suhl-Tal, und Bürgermeisterin Sylvia Hartung, Gemeinde Gerstungen, 
sagten ebenfalls ihre Unterstützung zu.
Die Eichelbergschule Berka/Werra hat aktuell im Vergleich zu zahlrei-
chen anderen Schulen keinen Lehrermangel, alle Fächer können von 
Pädagogen mit entsprechender Fachausbildung unterrichtet werden. 
Helmut Rackwitz hat in den letzten Jahren jährlich neue Kollegen ein-
gestellt und ist somit Leiter eines der jüngsten Kollegien der Region.
Mit der vorgesehenen Erweiterung der Regelschule in Berka/Werra, den 
vielen externen Partnern, den umfassenden Betreuungsprojekten und 
dem breitgefächerten Fachkollegium wird die Eichelbergschule Berka/
Werra der Schulstandort für die Schüler im Werratal werden.

Wir wünschen allen Schülern und Eltern erholsame Weihnachtsfeierta-
ge, bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 
für das kommende Jahr 2021 viel Gesundheit und Kraft in dieser be-
sonderen Zeit.

AWO Ortsverein Gerstungen

Geburtstagskinder im Monat Dezember

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und vor 
allem bleiben Sie alle gesund, sodass wir uns ir-
gendwann im neuen Jahr wieder treffen können!

Frau Christa Dittmann
Frau Gisela Klein
Frau Gertrud Krieger
Frau Brigitte Landefeld
Frau Christa Langlotz
Frau Anja Klatt
Frau Helga Oschmann
Frau Ruth Skarzinsky
Frau Lieselotte Blum
Frau Edith Köhler
Herr Horst Göpfert

Ihr Vorstand des AWO Ortsvereins Gerstungen

Schulnachrichten

Eichelbergschule Berka/Werra

„Schule mit Herz“ denkt auch in Corona-
Zeiten an die schwerkranken Kinder

Schulleiter Helmut Rackwitz weist wöchentlich 
seine Schüler, Lehrer und Mitarbeiter auf die 
Hygienevorschriften bezüglich der Corona-Prob-
lematik hin. Carolin Gössel und Christine George, 
beide Klassenlehrerinnen der 10. Klassen, haben im Rahmen des Ethik- 
und Religionsunterrichtes ein Projekt zum Thema Sterben und Tod 
vorbereitet. Um die Ergebnisse allen Schülern der Schule vorzustellen 
und um dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz eine Spende zu über-
reichen, haben die zwei Lehrerinnen ausschließlich für den Projekttag 
ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet.
Am 27.11.2020 wurde der Eichelbergschule Berka/Werra zum fünften 
Mal in Folge der Titel „Schule mit Herz“ vom Kinderhospiz Mittel-
deutschland Nordhausen e.V. verliehen. Lutz Schulz, Mitarbeiter des 
Kinderhospizes, nahm die Auszeichnung vor und lobte das soziale En-
gagement der Schüler. Besonders in Corona-Zeiten sind viele Spenden-
aktionen weggebrochen und dem Kinderhospiz im Tambach-Dietharz 
fehlen ca. 70% der dringend benötigten Spendengelder. Die Schüler 
der 10. Klassen organisierten mit der Unterstützung der Eltern die Ver-
sorgung an diesem Tag. Weiterhin spendeten viele Schüler und Kolle-
gen den ein oder anderen Euro zusätzlich. So überreichte die Klasse 5b 
aus eigener Initiative ihren Gewinn, der im September durchgeführten 
Waldjugendspiele, in Höhe von 25,- Euro. In den vergangenen Jahren 
wurde das Projekt gemeinsam mit der Grundschule Berka/Werra durch-
geführt. Corona-Verordnungen für die Schulen erlaubten die Beteili-
gung anderer Schulen in diesem Jahr nicht. Umso erstaunter waren 
die Schüler und Lehrer über die Höhe des Erlöses für das Kinderhospiz.
Am Ende des Tages konnten 2075,- Euro an das Kinderhospiz Mittel-
deutschland übergeben werden. Der Schulleiter, Helmut Rackwitz, lob-
te das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere Frau Gös-
sel und Frau George, die mit viel hohem persönlichem Einsatz mit dazu 
beigetragen haben, dass ein solch gutes Ergebnis erzielt wurde. Ein 
besonderer Dank gilt auch dem Unternehmen Kaufland Hötzelsroda, 
das mit Sachspenden das Projekt der Schule unterstützte, den Eltern 
der beteiligten Schüler und den Schülern der Eichelbergschule. Mit sehr 
viel Zeit und Aufwand kümmern sich die Lehrer im „Gemeinsamen 
Unterricht“ um die Integration jedes einzelnen Schülers. Die Spen-
de der Eichelbergschule Berka/Werra leistet einen kleinen Beitrag, um 
schwerkranken Kindern und deren Familien in ihrer schweren Lebens-
phase zu helfen. Unterstützt werden die Lehrer dabei von der Schulso-
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Bibliotheksnachrichten

Schließtage der Bibliothek zum Jahreswechsel

Die Gemeindebibliothek Gerstungen schließt an beiden Standorten
vom 23.12.2020 bis zum 31.12.2020.

Letzte Öffnungstage vor der Schließzeit sind:
am Standort Marksuhl: Montag, der 21.12.2020 und
am Standort Gerstungen: Dienstag, der 22.12.2020.

Bitte decken Sie sich rechtzeitig mit ausreichend Lesestoff u.a. einzu-
decken. Während der Schließzeit besteht selbstverständlich die Mög-
lichkeit, ausgeliehene Medien über den gemeinsamen Online-Katalog 
„Findus“ zu verlängern. Auch die Ausleihe von E-Books und anderen 
E-Medien ist jederzeit, 24 Stunden am Tag, über die Online-Bibliothek 
ThueBibnet möglich. Voraussetzung für alle Online-Dienste wie auch 
die Onleihe ist ein gültiger Bibliotheksausweis! Vergewissern Sie sich, 
ob Ihrer noch gültig oder die Verlängerung durch Zahlung des Jahres-
entgeltes notwendig ist. Fragen Sie bei den Bibliotheksmitarbeiterin-
nen nach.

Die Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek Gerstungen
an ihren Standorten Gerstungen und Marksuhl

wünschen allen Lesern, Bibliotheksbenutzern, Freunden und
Förderern mit ihren Familien schöne Weihnachtsfeiertage,

Zeit und Muße für ein gutes Buch
sowie Gesundheit und Zuversicht für das neue Jahr!

Bleiben sie uns verbunden.

Das Jahr 2020 im Werratalmuseum
Weihnachten steht vor der Tür und das Werratalmuseum blickt zurück 
auf ein ereignisreiches Jahr.
Die bereits im letzten Jahr begonnenen Verschönerungen im Museums-
foyer wurden dieses Jahr weitergeführt. Das Museum erhielt im Foyer 
eine Glastrennwand und der Sandstein des Portals und die Holztür wur-
den aufwendig saniert.
Auch dieses Jahr wurde das Museum von Schulklassen der hiesigen 
Grund- und weiterführenden Schulen besucht und zu einem jeweiligen 
Thema betreut. Auch Kindergartengruppen besuchten viele Wochen das 
Museum jeweils zu einem ausgewählten Thema.
Es waren zwei Sonderausstellungen realisiert. 2020 konnten wir zum 
75. Mal den Tag der Befreiung feiern. Grund genug hieraus die erste 
Sonderausstellung „Zweiter Weltkrieg im Werratal-Rückblick einer Re-
gion“ zu erarbeiten. Da sie Kreisweit die einzige zu diesem Thema war, 
erlangte sie besondere Aufmerksamkeit im gesamten Wartburgkreis. 
Aufgrund der geschichtlichen und politischen Bedeutung kam eine 
Kooperation mit dem Landratsamt und „Denk bunt im Wartburgkreis“ 
zu Stande. Nach der inhaltlichen Erarbeitung durch das Werratalmu-
seum, wurden die Druckkosten durch „Denk bunt im Wartburgkreis“ 
finanziert. Am 8. Mai, pünktlich zum Tag der Befreiung, wurde die 
Sonderausstellung eröffnet und war damit gleichzeitig der Start in die 
Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen 
Auswirkungen auf den Schulbetrieb wurde der Inhalt der Sonderaus-
stellung zusätzlich als Broschüre entwickelt und herausgegeben. Dank 
der Kooperation wurden auch hier die Druckkosten übernommen. Hier-
zu überreichten Herr Landrat Krebs und Frau Bürgermeisterin Hartung 
im Gerstunger Schloss die Broschüre feierlich an Schüler*innen des 
Philipp-Melanchton-Gymnasiums.

Weihnachtsgrüße an alle Schüler 
und Lehrer der Eichelbergschule 
Berka/Werra
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen!
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, ganz herzlich 
„DANKE“ zu sagen.
Ich möchte mich bei allen Lehrern, Schülern, Eltern 
und vor allem beim Schulleiter Herr Rackwitz für das 
außergewöhnliche Jahr 2020, mit den ungeplanten 
Einschränkungen im täglichen Schulalltag, herz-
lichst bedanken.
Das Jahr 2020 hat seit Mitte März viele Menschen, 
ob Kinder oder deren Eltern, an ihre Grenzen kom-
men lassen.
Diese außergewöhnliche Zeit hat aber auch zu mehr 
Zusammenhalt und zu einem größeren Gemein-
schaftsdenken unter den Menschen geführt.
Das sieht man auch in der beachtlichen Spenden-
summe von 2.075 €, die die Eichelbergschule Berka/
Werra durch einen Frühstücksbasar gesammelt und 
vor kurzem dem Kinderhospiz Mitteldeutschland 
übergeben konnte.
Hierzu möchte ich allen fleißigen Helfern der 10. 
Klasse, den Eltern und den beiden Lehrern Frau Gös-
sel und Frau George „DANKE“ sagen.
Ich möchte mich auch beim Schulförderverein be-
danken, der auch in diesem Jahr die Eichelbergschu-
le wieder finanziell unterstützt hat.

Eine besinnliche Weihnachtszeit  
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 
wünscht
Petra Bachmann
Elternsprecherin der Eichelbergschule  
Berka/Werra

Kindergartennachrichten

Wir wünschen unseren Kindern und Ihren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest, Stunden zum Erholen und Innehalten.
Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis während des turbu-
lenten Corona-Pandemie Jahres.
Bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns darauf, alle im neuen Jahr hier in den Kindergärten 
wieder zu sehen!

Ihre Teams aus den  
Kindergärten Eckardtshau-
sen, Förtha, Marksuhl und  
Wolfsburg-Unkeroda
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Informationen zur Partnerschaft zu Breitenau/
Österreich
Nachdem die Fahrt in die Partnergemeinde in diesem Jahr wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen musste, hoffen wir 2021 das 25-jährige Be-
stehen der Partnerschaft auch in Breitenau würdig feiern zu können.
Gleichzeitig wünscht der Freundeskreis allen Bürgerinnen und Bür-
gern der Gemeinde Gerstungen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und glückliches „Neues Jahr“!

Es grüßt der Freundeskreis
im Namen von
Wilfried Rösing

Verschiedenes

Seniorenarbeit im Ortsteil Marksuhl

Danke an die Vereine und Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung

Mit dem Jahr 2020 neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, das über 
viele Monate durch die Corona-Pandemie geprägt war. Für alle Men-
schen war es mit Einschränkungen, Schwierigkeiten und den verschie-
densten Ängsten verbunden. Ganz besonders schwer war dieses Jahr 
ohne Zweifel für unsere älteren Mitmenschen, die zur Risikogruppe 
zählen sowie für alle im Gesundheitswesen und in der Pflege tätigen 
Mitarbeiter.
Alle Maßnahmen, die zum Schutz der Senioren vor Ansteckung und 
Erkrankung am Covid-19-Virus getroffen wurden, bedeuteten für viele 
Verzicht auf Besuche, Verzicht auf Gemeinschaft und Geselligkeit, Ver-
zicht auf Gespräche und Nähe mit Angehörigen oder Freunden.
Die beliebten Veranstaltungen für Senioren im Wohn- und Pflegezent-
rum Marksuhl, zu denen sich die Bewohner sowie auch Gäste aus dem 
Gemeindegebiet treffen konnten, wurden in diesem Jahr lediglich bis 
zum 11. März durchgeführt. Somit gab es 2020 nur drei öffentliche 
Kaffeetrinken und fünf Volksliedersingen. Beide Veranstaltungsreihen 
wurden immer gut angenommen. Umso schmerzlicher war es, ab Mitte 
März auf alle Veranstaltungsangebote verzichten zu müssen. Auch wir 
Organisatoren und Helfer bedauern es außerordentlich, dass diese über 
die Jahre mit schöner Regelmäßigkeit durchgeführten Nachmittage für 
lange Zeit nicht mehr sein dürfen.
Trotzdem möchten wir es nicht versäumen, allen im ersten Quartal mit-
helfenden Ehrenamtlichen ein herzliches Dankeschön zu sagen.
Danke an alle Instrumentalisten, die das Volksliedersingen musikalisch 
begleitet haben.
Danke an die ehrenamtlichen Helferinnen für ihre regelmäßige Unter-
stützung.
Danke an alle Vereine, die uns mit leckerem selbstgebackenen Kuchen 
für die Kaffeenachmittage versorgt haben.
In diesem Jahr verzichten wir darauf, die Unterstützer namentlich auf-
zuzählen, denn viele Vereine und Musikanten waren schon eingeplant 
und wollten weitere Nachmittagsangebote mitgestalten. Durch das 
Verbot öffentlicher Veranstaltungen und Besuchsverbote im Heim kam 
es aber nicht mehr dazu.
Mit unserem herzlichen Dankeschön an alle Unterstützer verbinden wir 
die Hoffnung auf ein bisschen Normalität nach Corona, auf die Mög-
lichkeit, wieder gemeinsam für die Senioren Veranstaltungen anbieten 
zu können. Bleiben Sie uns verbunden und helfen Sie uns auch nach 
der Pandemie wieder, den Heimbewohnern und den Senioren aus dem 
Ort Abwechslung und Freude zu bereiten sowie Gemeinschaft zu pfle-
gen.
Ein Dank geht ebenfalls an das Team der Betreuerinnen und an den 
Hausmeister im Wohn- und Pflegezentrum Marksuhl für alle Unterstüt-
zung!

Allen Bewohnern und Mitarbeitern
des Wohn- und Pflegezentrums in Marksuhl,
allen, die sich ehrenamtlich dort engagieren,

allen helfenden Vereinen und allen Gästen der Veran-
staltungen dort wünschen wir

trotz der vielen Einschränkungen
ein frohes Weihnachtsfest und

für das neue Jahr
alles Gute und Wohlergehen!

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich.

Andrea Jäger und Irene Philipp

Der Arbeitskreis des Werratalmuseums gab den Anstoß, eine Woche für 
die Schüler in den Ferien zu organisieren. Die Bürgermeisterin nahm 
diese Idee gern auf und das Team der Gemeinde-Bibliothek Gerstun-
gen und des Werratalmuseums, erarbeitete für eine Ferienwoche ein 
Programm, dass Bildung und Spaß verband. Die komplett ausgebuchte 
Woche konnte dank der Unterstützung der ortsansässigen Firmen für 
die Kinder kostenfrei angeboten werden. Noch einmal herzlichen Dank 
an alle Firmen!
Im September fand im Rautenkranz in Gerstungen die Demokratiekon-
ferenz des Wartburgkreises statt. Als Teil der Kooperation erhielten 
Teilnehmer eine Führung durch die Sonderausstellung des Museums.
Die Landkreise Wartburgkreis und Hersfeld-Rotenburg luden am 2. Ok-
tober zu einer gemeinsamen Rundreise an Orte ein, die in besonde-
rer Weise an die deutsche Teilung und Wiedervereinigung erinnern. 
Neben den Landräten und ihren Beigeordneten waren auch Vertreter 
beider Kreistage sowie Bürgermeister*innen der Regionen eingeladen. 
Als ein Programmpunkt ihrer Reise durfte das Werratalmuseum sie in 
Gerstungen begrüßen und ihnen die neue Sonderausstellung „Wieder-
vereinigung im Werratal – Rückblick einer Region“ vorstellen. Diese 
wurde feierlich am 3. Oktober, pünktlich zum Tag der deutschen Ein-
heit, unter Infektionsschutzbedingungen im Rautenkranz eröffnet. An 
dieser Stelle möchten wir noch einmal ganz herzlich unseren Rednern 
danken, die mit ihren Zeitzeugenberichten diesen Tag authentisch und 
greifbar mitgestaltet haben.
Auch während der Schließzeit laufen die museumpädagogischen Projek-
te weiter. Im Rahmen ihrer Kooperation mit der Grundschule Gerstun-
gen konnten das Museum und die Gemeinde-Bibliothek die 4. Klassen 
der Grundschule Anfang November während der Umwelt-Projekttage 
unterstützen und mit einem pädagogischen Programm ergänzen.
Vor der Öffnung im Mai 2021 wird im Museum einiges passieren und wir 
freuen uns darauf Ihnen diese Neuerungen vorzustellen.
An dieser Stelle möchten wir ganz besonders den Unterstützern, vor 
allem dem Arbeitskreis, herzlich für die tatkräftige Mithilfe danken 
und freuen uns auch für die kommenden Jahre auf solch eine sehr gute 
Zusammenarbeit.

Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
bleiben Sie gesund!

Katharina Dötterl

Informationen Partnergemeinde

Weihnachtsgrüße aus  
der österreichischen Partnergemeinde
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Gerstungen.
Liebe Freunde!

Ich darf Ihnen in diesem Jahr als Bürgermeis-
ter Ihrer Partnergemeinde herzliche Weih-
nachtswünsche und alles Gute im Jahr 2021 
aus der Steiermark nach Thüringen senden.
Die Weihnachts- und Adventszeit ist immer 
etwas Besonderes im Jahreslauf. Es ist die 
Zeit um inne zu halten, sich Gedanken über 
das Gewesene, das Gegenwärtige und das Zu-
künftige zu machen. Gerade im heurigen Jahr, 
geprägt durch eine weltweite Pandemie, eine besondere Herausforde-
rung.
Viele Fragen können nicht beantwortet werden! Wie feiern wir heuer 
das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel? Kann ich mich mit meinen 
Liebsten, meiner Familie und meinen Freunden treffen? Wie entwickelt 
sich die Wirtschaft, bleibt mein Arbeitsplatz erhalten, bin ich sozial 
gut abgesichert? Alle diese Fragen und Zukunftsszenarien kann zurzeit 
niemand beantworten. Große Herausforderungen werden auf uns zu-
kommen!
Aber ich bin überzeugt, dass wir, Bürgerinnen und Bürger der Partner-
gemeinden Breitenau und Gerstungen, diese Probleme lösen werden. 
Blicken wir gemeinsam mit positiver Energie und Gottvertrauen in die 
Zukunft.
Ich wünsche Ihnen im Namen aller Breitenauerinnen und Breitenauer, 
des Gemeindevorstandes und Gemeinderates und aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde viel Liebe und Licht und Gottes Segen 
für das kommende Jahre 2021.

In Verbundenheit und Freundschaft
Bgm. Ing. Alexander Lehofer



Seite 21 Amtsblatt »Neue Werra-Zeitung« Ausgabe 25/2020

Aus unserer Facebook-Seite

Veranstaltungen

Impressum

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Gerstungen
Herausgeber: Einheitsgemeinde Gerstungen
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, 
www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für den amtlichen Teil: die Bürgermeisterin
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Stefanie Barth, erreichbar unter Tel.: 0178/3161148, E-Mail: s.barth@
wittich-langewiesen.de
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit 
der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig 
verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzli-
chen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. 
Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie 
bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14-täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall können Sie 
Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und gesetzlicher MwSt.) beim Verlag bestellen.
Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem 
Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.



Ausgabe 25/2020 Amtsblatt »Neue Werra-Zeitung« Seite 22

Jahresrückblick 2020 1. Halbjahr
Januar

Vielerorts lodern wieder zum Jah-
resbeginn die traditionellen Hut-
zel-, Neujahres- oder Knutfeuer, 
bei denen in geselliger Runde die 
ausgedienten Weihnachtsbäume 
verbrannt werden.

14. Januar
Beide Landräte aus dem Wart-
burgkreis und Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg treffen sich im Rahmen 
eines gemeinsamen Unterneh-
mensbesuches bei der Firma ae 
group in Gerstungen. Gemeinsa-
mes Ziel ist die Schaffung von 
attraktiven Rahmenbedingungen 
für mittelständische Unterneh-
men in der Region.

30. Januar
Bahnunterführung bei Eisenach 
ist grundhaft saniert
„Mehr als ein halbes Jahr dau-
erte die Instandsetzung der Un-
terführung auf der Bahnstrecke 
Richtung Marksuhl, etwa fünf 
Kilometer vom Eisenacher Haupt-
bahnhof entfernt. Das Gewölbe 
des Mitte des 19. Jahrhundert 
erbauten Durchlasses war intakt, 
das Problem war die durchnässte 
Abdichtung und damit das Was-
ser. Das Bauunternehmen Hassel-
mann aus Berka/Werra betrieb im 
Auftrag der Deutschen Bahn gro-
ßen Aufwand, sorgte als i-Punkt 
zum Abschluss der Arbeiten auch 
für eine neue Begründung.“

31. Januar - der Storch ist da
So früh zurück ist der Gerstunger 
Storch Franzmann P 7248 nach 
gerade mal vier Monaten aus dem 
warmen Süden.

Februar

Auch im Februar vom Winter kei-
ne Spur. Ein Sturmtief jagt das 
nächste und Regen statt Schnee 
begünstigen wiederholt eine Bor-
kenkäferplage. So erleiden unsere 
Wälder weiterhin große Schäden. 
Auch der Holzmarkt ist mittler-
weile zum Erliegen gekommen.

8. Feburar
Traktorkorso „FARMERS FRIDAY 
FOR FUTURE“ im Werratal: An-
lässlich einer Protestveranstal-
tung des Kreisbauernverbandes 
Eisenach/ Bad Salzungen führte 

Traktorkorso von Dippach kom-
mend über Horschlitt, Berka/
Werra, Herda durch das Werratal. 
Die polizeilich abgesicherte Pro-
testrundfahrt sollte sich gegen 
die schlechte Wertschätzung ge-
genüber der Landwirtschaft rich-
ten.

9./10. Februar
Das Orkantief SABINE tobt mit 
Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 180 km/h über Deutschland. 
Der Sturm hat vielerorts Bäume 
zum Umstürzen gebracht sowie 
Ziegeln von den Dächern geweht. 
So manche Ortsverbindungsstra-
ße, wie die Trasse, musste über 
mehrere Stunden gesperrt blei-
ben. Weitere Bäume fallen und 
versperren Straßen zwischen Ei-
senach und dem Clausberg und 
Marksuhl und Dönges.

14. Februar
Frau Storch ist zurück und das 
Storchenpaar ist wieder vereint.

Die letzten „Tollen Tage“ des 
Jahres 2020
HELAU. Die Karnevalisten der 
Region feiern noch unbeküm-
mert die närrische Zeit, so auch 
die Narrinnen und Narren des 
UGCV (Gerstungen/Untersuhl). In 
Lauchröden findet außerdem der 
traditionelle Rosenmontagsum-
zug statt.

Der MKC - Marksuhler Karneval-
club startete unter dem Motto: 
„Marksuhl es lacht im Landgast-
hof „Grüner Baum“ in seiner 55. 
Saison.
Die 5. Jahreszeit feiern die Kar-
nevalisten aus Wolfsburg-Unkero-
da (UCC) im „Waldfrieden“ in ih-
rer mittlerweile 57. Saison.

März

Ein Virus verändert die ganze 
Welt
Innerhalb von sechs Monaten 
verbreitet sich das Coronavirus 
ausgehend vom chinesischen 
Wuhan im Winter 2019 auf der 
ganzen Welt. Auf allen Kontinen-
ten kommt nun auch das gesamte 
öffentliche Leben im März 2020 
größtenteils zum Erliegen.

2. März
Anfang März führt die Gemeinde 
neue Öffnungszeiten in der Ver-
waltung sowie in der Bibliothek 
ein. Doch schon bald soll alles 
komplett geschlossen sein.

10. März
Motorsägenlärm in der Schlossan-
lage Wilhelmsthal - Auch dem al-
ten Baumbestand in der Schloss-
anlage Wilhelmsthal machen die 
anhaltenden Dürreperioden zu 
schaffen. So war es erforderlich, 
dass die Schlossverwaltung mehr 
als 45 bereits abgestorbene bzw. 
nicht mehr sichere Bäume leider 
fällen lassen musste. Bäume sol-
len nachgepflanzt werden.

Schwierig gestalt sich bisher wei-
terhin die Fertiggestellung der 
Baumaßnahmen an der Talsperre 
Wilhelmsthaler See. Die Heraus-
forderung besteht darin, dass ak-
tuelle Erfordernisse der Technik 
mit den Auflagen der Denkmal-
pflege in Einklang gebracht wer-
den müssen. Einige Male war der 
See bereits mit Wasser gefüllt.

11. März
Herausgabe eines neuen Ortpla-
nes für die gesamte Gemeinde 
Gerstungen.

12. März - Großer Holzstamm 
blockiert die Werra-Brücke
Mit vereinten Kräften sorgen die 
Freiwillige Feuerwehr Gerstun-
gen, die Agrargenossenschaft 
Gerstungen sowie die Firma Has-
selmann dafür, dass der durch das 
Hochwasser angespülte Baum-
stamm keinen weiteren Schaden 
am Tragwerk der Werrabrücke 
verursacht.

13. - 15. März
Straße zwischen Gerstungen und 
Herda ist aufgrund von Hochwas-
ser für mehrere Tage gesperrt.

15. März
Weiterer Erlass des Landesver-
waltungsamtes zum Verhalten 
bezüglich des Coronavirus. Ver-
anstaltungen und Menschenan-
sammlungen mit mehr als 50 
Personen sind untersagt. Für 
Veranstaltungen unter 50 Teil-
nehmern gelten strenge Restrik-
tionen.
Auch die Kindertageseinrichtun-
gen der Gemeinde Gerstungen 
einschließlich der in freier Trä-
gerschaft bleiben vorerst ge-
schlossen. Eine Notbetreuung ist 
eingerichtet.

17. März
Steigende Corona-Virusinfektio-
nen. Der Landrat erlässt eine All-
gemeinverfügung.
Schulen und Kitas, Sportstätten 
etc. werden geschlossen. 
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Auch Verwaltungsdienstleistun-
gen der Gemeinde müssen vorerst 
entfallen und soziale Kontakte 
stark eingeschränkt werden.
Immer häufiger kommt es im Ein-
zelhandel zu Hamsterkäufen. Vor 
allem Toilettenpapier, Hygienear-
tikel, Lebensmittel wie Mehl und 
Zucker oder Nudeln und Reis wer-
den bald zur Mangelware.

23. März
Starke Nachtfröste herrschen zum 
Ende des Monats.

April

7. April
Zweite Thüringer Verordnung 
über erforderliche Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung 
des Coronavirus tritt in Kraft.

16. April - Großbrand in Gers-
tungen
Ein Lagerschuppen an der Gers-
tunger Werrabrücke brennt lich-
terloh. Über mehrere Stunden 
versuchen Feuerwehren der Um-
gebung den Brand unter Kontrol-
le zu bringen.

17. April
Die Bibliothek stellt einen Medi-
en-Abholservice zu Verfügung.

25. April
In diesem Frühjahr herrscht wie-
derholt große Trockenheit. Für 
den Forstamtsbereich Marksuhl 
gilt ab sofort die Waldbrandwarn-
stufe 3.

26. April
Die geplante Wahl des Ortsteil-
bürgermeisters in Marksuhl wird 
coronabedingt verschoben.

30. April
Seit einigen Tagen tummeln sich 
drei winzige Storchenküken im 
Gerstunger Nest.
Viel Ärger gibt es am Ende des 
Monats wegen der Fällung von 39 
stattlichen Winterlinden entlang 
der B84 zwischen Marksuhl und 
Förtha. Die Behörden begrün-
den die angeblich notwendige  

Fällung wegen der Instandset-
zung der Bundesstraße in diesem 
Abschnitt.
Am Dorfgemeinschaftshaus Sall-
mannshausen wird im Monat Ap-
ril eine bisher noch unbefestigte 
Freifläche gepflastert.
Für diese Baumaßnahme fließen 
die Gelder ausschließlich aus 
dem Gemeindehaushalt.

Mai

Anfang Mai tritt die mittlerweile 
3. Thüringer Corona-Verordnung 
in Kraft. Somit gibt es erste 
Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen. Schulen, Spielplätze, 
Kosmetik-Einrichtungen und Fri-
seurgeschäfte öffnen wieder.

Baubeginn in der Jahnstraße
Anfang Mai beginnen die Arbei-
ten zum grundhaften Ausbau 
der Jahnstraße und zur Gestal-
tung der Außenanlagen an der 
Jahnsporthalle.

8. Mai - Befreiender Saisonstart 
im Werratalmuseum
Das Werratalmuseum Gerstungen 
startet am Tag der Befreiung, den 
8. Mai, um 14 Uhr in die neue 
Saison. Die Saison wird an die-
sem geschichtsträchtigen Tag mit 
einer neuen Sonderausstellung 
„‚II. Weltkrieg im Werratal - eine 
Region blickt zurück“ eröffnet.

Ende Mai
Die bereits im Gewerbegebiet 
„Auf der Höhe“ ansässige Firma 
BIM investiert nochmals eini-
ge Millionen Euro in eine neue 
Betriebshalle. In der neuen Lo-
gistikhalle sollen Prozesse ab-
gearbeitet werden, die bisher 
überwiegend im Freien erfolgten. 
Zudem wird ein neuer Verwal-
tungstrakt entstehen.

Juni

1. Juni - Das Schwimmbad er-
öffnet trotz der aktuellen Hin-
dernisse
Neue Hygieneregeln für das 
Schwimmbad Gerstungen gelten. 
Wegen der Corona-Pandemie sind 
in diesem Jahr lediglich Saison-

karten erhältlich. So könnten 
etwaige Infektionsketten besser 
nachverfolgt werden. Dazu gelten 
veränderte Öffnungszeiten.

Anfang Juni erfolgt der Baube-
ginn für den Mehrgenerationen-
Aktiv-Park in der hinteren bisher 
wenig genutzten Freifläche an 
der Friedhofstraße am Rathaus.
Ebenso startet der Ersatzneubau 
auf dem Gerstunger Markt. In 
diesem Jahr soll noch die Schlie-
ßung der Baulücke Markt 11 mit 
dem Wohn- und Geschäftshaus 
durch die Gerstunger Wohnungs-
baugesellschaft erfolgen.

3. Juni
Jährliche Beringungsaktion an 
Storchennestern der Gemeinde:
Nachdem in Gerstungen ein 
Jungstorch vermutlich aufgrund 
der Dürreperiode nicht überlebt, 
können 2 Jungstörche beringt 
werden. Ebenso in Lauchröden 
werden 2 Jungstörche durch 
Klaus Schmidt beringt.

4. Juni
Neue, gelockerte Regeln zur Be-
treuung von Kindern (Kinderta-
gesstätten).

9. Juni
Neue Verordnung des Landes 
Thüringen zur Eindämmung des 
Corona-Virus tritt in Kraft.

Die Bauarbeiten für eine Trink-
wasserleitung und eines Abwas-
serkanals im Ortsteil Lauchröden 
können im Juni abgeschlossen 
werden. Somit verfügen jetzt die 
Triftstraße, An den Gärten so-
wie die Ernst-Thälmann-Straße 
über neue Leitungen bzw. Kanäle. 
Ebenso erneuert wird ein Teilab-
schnitt der Trinkwasserleitung in 
der Waldstraße.
Nach erfolgten Leitungs- und Ka-
nalbaumaßnahmen in der Ernst-
Thälmann-Straße wird die Stra-
ßendecke erneuert.

13. Juni - Schwere Unwetter 
ziehen durch die Region. Man-
cherorts herrscht binnen Minuten 
landunter.

15. Juni - Die Schulen sollen 
nach der Corona-Zwangspause in 
den Regelbetrieb zurückkehren. 
Doch das sorgt weiterhin für vie-
le offene Fragen und Bedenken.

Auf der Ruine Brandenburg bei 
Lauchröden kommen zwei junge 
Uhus zur Welt.

Außerdem wird im Juni diesen 
Jahres der mit Fördermitteln be-
zuschusste ländliche „Sandweg“ 
in der Gemarkung Eckardtshau-
sen auf einer Länge von 876 Me-
tern im Juni ausgebaut.

Der neue Weg in Asphaltbauwei-
se ist nun etwa 4,50 Meter breit 
und 876 Meter lang. Die Gesamt-
kosten beliefen sich auf etwas 
über 212.000 €, wovon eine 65 
prozentige Förderung vom Amt 
für Landentwicklung und Flur-
neuordnung gewährt wurde. Mit 
der Fertigstellung dieses We-
gebauabschnittes erfolgt ein 
Lückenschluss zwischen bereits 
ausgebauten Wegestrecken, so-
dass die Bewirtschaftung der an-
grenzenden land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzflächen auf 140 
Hektar Ackerland und 20 Hektar 
Grünland ermöglicht wird. Mit 
diesen Baumaßnahmen werden 
die Ortslagen Eckardtshausen 
und Wolfsburg - Unkeroda vom 
Verkehr entlastet.


